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DRINNEN UND 
DRAUSSEM 
EIN HANPFI/1 

Ende August/Anfang September i st in Berl in ein antifaschisti
sches "Festival" geplant . Es geht dabei nicht um den Faschis
mus 33-45, sondern um f aschistische Strukturen in der BRD 
heute. EinThema dieses anti faschistischen "Fest}vals" ist: 
~IIDERSTAND IM KNAST! Angesichts dersich verschärferden Kri
se werden immer mehr Leute vom Knast betroffen sein; der 
Staat reagiert immer repress iver . Wir wollen uns deshalb 
bis zum Fest Gedanken über Widerstandsmöglichkeiten und - per
spektiven im Knast machen. Wir fordern alle Leute CiiUf - die 
Bescheid wissen - , uns Berichte (Augenzeugenberichte etc. 
etc . ) über das zu sch icken, was in den letzten Jahren (und 
heute) an Widerstand gelaufen ist und, was in Zukunft laufen 
kann. Schickt die Sachen bi tte an : 
AKTIONSKOMITEE, GNEISENAUSTRASSE 2, 1000 BERLIN - 61 

_lfltlflltlf-ltltlflflfltltlflflltltltlflflf~.t 
Anmerkung der Reda ktion: WIDERSTAND IM KNAST bedeutet für 
_uns einen Widerstand, der si ch innerhalb der Legalität be
wegt. So faßten wir auch den Aufruf des Aktionskomitees auf 
- und brachten ihn desha 1 b unseren Lesern zur Kenntnis . Wir 
möchten uns hier glaubhaf t von der Anwendung j eglicher Ge
walt distanzieren . Doch ohne l egalen Widerstand, also die 
Einschaltung von Anwälten, Ei ngaben , Unterstützung von en
gagierten Mitstreitern draußen , dem ~ehren gegen uns innige 
Entscheidungen, also eine Abkehr von der geduldigen Büßer
situation dei·zei t iger Praxis, gel angen wir immer mehr ins 
Hintertreffen. Wir hoffen deshal b auch, daß dem Aufruf des 
Aktionskomitees Fol ge geleistet vJird und man siemit Infor
mationen aller Art geradezu überschüttet . Nur wer über die 
derzeit ige Situation in den Berliner Knästen genauestens 
inf~rmiert ist, ist in der Lage, dagegen auch etwas zu un 
ternehmen. - Red-

ZEICHEN DER ZEIT 

D E F I N A T I 0 N 

In Fachkreisen definiert man 
die Dienstaufsichtsbeschwer
de Hie folgt: ''f-f-f- 11

• 

- f =formlos (zu stellen) , 

- f = f ristlos (Bearbei tung) 

.. . und 

- f = f ruchtlos (Ergebnis) . 

Die Resultate der Dienstauf
sichtsbeschwerden sind also 
unter diesen Voraussetzungen 
gar kein Wunder - wi e so vie-
le meinen. - Red-

SOWOHL VON QUALI TÄT ALS AUCH VON QUANTITÄT DURFTE 
MAN. EINMAL REDEN , WENNDIE SPRACHE AUF DIE GRUPPEN - . 
TÄTIGKEITEN IN DER TA III KAM. DIESE ZEITEN SIND 
VORBEI. HEUTE ZÄHLEN WIR NOCH 22 GRUPPEN. DAVON ENT 
FALLEN 45,5 %AUF DEUTSCHE (TEILWEISE GEMISCHT) UND 
54,5 % SIND FÜR AUSLÄNDER. 
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WIE UNS DER DAMALIG E KOORDINATOR FÜR GRUPP ENAKTIV I
TÄTEN MI TTEILT E, WAREN ES EINMAL 67 AKTIV-GRUPPEN . 
UNTER DEN 12 GRUPPEN FÜR DEUTSCHE FIND ET MAN U. A .: 
S CHACH - ( 2 X), AQUARIUM- UND BI BELARBE 1 TSGRUP P E SO
WIE DIE ZEUGEN JEHOVAS. 
DER CHARAKTER DES VERWAHRVOL LZUGES IST IN DER TA I I I 
BESONDERS DEUTLICH ZU SPÜREN . LIBERA LITÄT , ADIE U! 
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Auf diesen Seiten haben unsere Leser das Wort. IhreWünsche, 
Anregungen, Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht 
unbedingt mit der Meinung der Redaktion decken. . 
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge - dem Sinne entspre
chend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Liebe Kollegen, 

ich möchte kurz zu dem Artikel 
des "Lichtblicks" -Juli-Aus
gabe 83 - "Fern- Universität" 
meine Meinung äußern. 

Es wird unter "Anmerkung" von 
Euch zum Ausdruck gebracht, 
daß Ihr es nicht versteht, daß 
seitens der Anstalt die schu
lische Ausbildung nicht weit 
mehr propagandiert wird. Dazu 
möchte ich bemerken - und das 
ist meine Meinung, mit der ich 
ganz sicherlieb nicht alleine 
dastehe -, daßdie Anstalt die 
Vorbereitung der Gefangenen 
zur Entlassung garnicht will 
und ihnen somit ein neuer An
fang glattweg versaut wird. 

Ich selbst wurde unter Amven
dung von ganz lapidaren Be
gründungen vier Monate vor 
der Prüfung aus der Schule ge
nommen, wohl, weil man es gar 
nicht gerne sah, daß ich hier 
etwas lernen ,.,ollte - anders 
jedenfalls kann ich mir die 
Geschichte nicht erklären. 

Sicher, man bot mir - nachdem 
i~h aus dem Wohngruppenbe
reich verlegt worden war- an, 
doch nochmals erneut Schule 
zu machen . Erbost über die 
vorausgegangene Behandlung 
lehnte ich das ab, weil ich 
in keiner Weise gewillt war 
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(und es immer noch nicht bin) 
nach der Pfeife eines Gruppen
leiters oder gar Teilan
staltsleiters zu tanzen. Na
türlich war die Folge davon, 
daß ich in einem Jahr mehr 
Ablehnungen auf Anträge be
kommen habe, als sich so man
cher denken kann . 

Wenn sich also mehr Leute be
reit erklären würden, hier in 
der Anstalt an einem Fern-Un
terricht teilzunehmen, l:önn-
ten seitens der JVA weniger 
negative Beurteilungen der 
Senatsverwaltung unterge
schoben ~verden. Mir scheint 
die Anstaltsleitung denkt im
mer noch, daß so mancher hier 
mit der Trommel um den Weih
nachtsbaum läuft. 

Keinem istmit den leeren Wor
ten der Anstaltsleitung ge
holfen; was wir brauchen sind 
Taten. Leider gibt es die im 
positiven Sinne sehr selten. 

Der Öffentlichkeit wird also 
weiterhin Jahr für Jahr Sand 
in die Augen gestreut. Leider 
(mit drei Ausrufungszeichen) 
glaubt man ab'er auch jeden 
Dreck, den die Justizpresse
stelle berichtet. 

Harri Stiebert 
Teilanstalt III - JVA Tegel-

Hallo Lichtblicker! 

Es ist ja wieder berauschend, 
Eure-Unsere Juni - Ausgabe zu 
lesen. Mein Gott! wie hat 
sich Tegel doch verändert; es 
ist ja direkt haarsträubend. 

Zuerst will ich zu l.IDSerern al
ten Haudegen George - auf Sei
te 26 (Kunterbunt) etwas sa
gen, schreiben, denken. 

Also, das alte Schlachtschiff 
kenne ich schon ein paar Tak
te aus dem Haus II (1975- 1976 
und 1977- 1980) . Es tut mir 
leid, diese Zeit in dem un
menschlichen und seelisch
tödlichen Georgischen Reich 
zugebracht zu haben. Nur war 
damals nicht nur ein George 
vorhanden, sondern viele, 
viele, viele kleine Ableger, 
weil sie alle die Hosen ge
strichen voll hatten und, um 
eine eventuelle Strafverset
zung zu ve:rrceiden, machten 
sie mit, was der große Mei
ster für richtig hielt: Denn , 
sie schwitzten! 

Was nun Frischfleisch ist, das 
wissen wir nun alle dank der 
Fleischer-Innung. 

was mich bei der ganzen Pro
blematik zum Denken bringt, 
ist, was das denn wohl alles 
für inhaftierte Bürger sind, 

r-----------------~---------



die sich derartiges einfach 
.gefallen lassen. Wie Thr be
reits richtig ei:Wähntet, ha
ben wir genügend Gesetze, um 
sich gegen derartiges Vorge
hen zur 'Wehr zu setzen. Je
doch habe ich den Eindruck, 
daß sich keiner getraut, ge
gen so einen Georgischen Ge
orge vorzugehen. 

t-Ein Gott! Das ist auch nur 
ein M:msch, der da versagt 
hat, und inTegel ist es doch 
so Usus, daß jede Schwäche 
ausgenutzt wird. 

Das ist so unter Beamten, So
zialarbeitern, Gefangenen, 
etc. etc. Nur - glaube ich -
ist keiner da, der sich dage
gen auflehnt. 

George, der Revolutiooä.r, in 
Haus I als Vollzugsdienstlei
ter. Ich könnte mich kaputt
lachen. Wer ist denn in der 
Vei:Waltung nur auf d i e -
s e Idee gekommen? 

Ich vTill hier ein kleines Ge
spräch zitieren, das zwischen
caesar und seinemAnwalt ein
mal stattgefunden haben soll: 

Zitat: "~in Freund Cicero ist 
der Meinung, daß Raubtiere 
sanfter werden, werm man sie 
füttert", warf der Verteidi
ger ein. "Du hast recht", 
räumte caesar ein. "Revolu
tionäre verlieren sehr aft ih
ren Schwung , wenn sie fett 
werden. Aber manche Raubtiere 
bleiben unersättlich, wie 
voll auch ihr Bauch ist. " En
de des Zitats. 

Was bleibt da eigentlich noch 
zu sagen? 

Mit herzlich-stach' ligen Grü
ßen, 

Waldernar Ziemarm 
Berlin 

Rettet 
den Sachsenwald, 

das Bi I letal, 
den NaturPafi( 

Lauenbu~e 
Seen! 

BI'ITET ALLE A'ffiUFER, DIE KÜRZLICH ERFOLGTE ID1STELLlNG .. I 
J.J.LJ..o .l.L.J.I...IJ..o.l vnw.L.JH.l.IV"U.IJ...o JJ.Ui'l. v vn .u ... u...w ..., 

DER RUFNIDMER ZU BEAmTEN. ~ 
BEIM W.l\HLEN VON 4383-0 IST DER A!'\fRUFER MIT DER TELEFON- Ji, 
ZEl\\'fRALE DIREKT VERBUNDEN. ... 
BEI~ WÄHLEN VON 4383 PLUS DER APPARATNLM>1ER, ERFOLGT ~ 
EL'ffi DI REKTE IXJRGISTELLUNG ZU DEM GEWÜNSa-rrE.\J TEILNEH- ... 
~. a 
BITTE LASSEN SIE SICH VON IHREN .AJ~GEHöRIGEN DIE BEl'{Ö- ~ 
TIGTEN Nl.JM\1ERN DER ANZUWAHLENDEN APPARATE GEBEN. ,.. 

ACHTUNG! 

. .. aus dem Schreiben des Se
nators für Gesundheit und Um
weltschutz an den Senator für 
Justiz. 
Betr. : Durchf.ührung von Sport 

für Gefangene der JVA 
Tegel 
hier: Untersagung 
sportlicher Betäti
gung bei Temperaturen 
ab 26 Grad Celsius. 

Sport jeder Art kann nach 
Auskunft des Leiters der 
Sportärztlichen Hauptbera
tungsstelle auch bei Tempera
turen über 25 Grad Celsius 
dur~hgeführt werden, sofern 
die Luftfeuchtigkeit nicht 
mehr als 50 % beträgt. 
Bei relativer Luftfeuchtig
keit von mehr als 75 % sind 
a 11 e Dauerleistungen größerer 
Intensität (Herzschlagfre
quenzen mehr als 150/min.) 
sowie Hand- und Fußball zu 
vermeiden. 
Erlaubt sind: Volleyball, 
Faustball, Leichtathletik 
(kurze Laufleistungen (100-
300 m), Sprung-, Wurf- und 
Stoßleistungen und Training 
für Hand- und Fußball. 
Zu unterlassen ist: Stehen
bleiben nach sportlichen Be
lastungen bei Hitze, um nicht 
einen orthostati sehen Kollaps 
zu provozieren. 
Vom Sport ausgenommen werden 
sollten Personen m1t Herz
und Kreislauferkrankungen 
(insbesondere Regulations
störungen, Coronarinsuffi
zienzen, Rhythmusstörungen, 
Klappen- und ~1yocardschäden 
des Herzens). 
Im Auftrage 
Corsepius 

Dem zuvorgegangen war die An
frage des Landessportbundes 
Berl in e. V. an Herrn Prof . Dr . 
med. KurtMaidorn, der in der 
Pädagogi sehen Hochschule Ber-
1 ins für Sportmedizin zustän
dig istund (auszugsweise) wie 
folgt antwortete: 

Eine Untersagung jeder sport-
1 ichen Betätigung ab einer be
stimmten Umgebungstemperatur 
entspricht nicht unserem der
zeitigen Erkenntnisstand. Von 
den 5 motorischen Hauptbean
spruchungsformen Koordina
tion, Flexibilität, Kraft , 
Schnelligkeit und Ausdauer 
welche mit unterschiedlichen · 
Anteilen sportliche Betäti 
gungen ausmachen - ist die 
Ausdauerleistung am weitaus 
stärksten von einer Umge
bungstemperatur betroffen und 
für die Sportausübung in be
sonderer Weise zu berücks ich
tigen. Aus dieser Tatsache re
sultiert, daß es meines Wis
sens auch nur eine offiziel 
le Empfehlung gibt, welche 
vom Wissenschaftlichen Aus
schuß des Deutschen Sportärz
tebundes ausgesprochen wurde, 
wonach Vo 1 ks 1 äufe - a 1 so Aus
dauerleistungen - bei Außen
temperaturen von mehr als 25 
Grad Celsius nicht durchge
führt werden sollten . 
Andere Empfeh 1 ungen, z. B. un
akl imatisiert an keinem Wett
kampf unter Hitzebedingungen 
bei mehr als 25 Grad Celsius 
und längerals 30~1inuten 'Dau
er teilzunehmen, entsprechen 
zwar wi ssenschaftlichen Er
kenntnissen und sollten zur 
Verhütung von Hitzeschäden 
auch unbedingtberücksichtigt 
werden , sind abernicht offi 
ziell bestätigt . Letztere 
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gibt es schon gar nicht für 
die Trainingsmaßnahmen. Dies 
wäre auch falsch, zumal eine 
Hitzeakl imatisation bei rich
tiger Wahl der Sportart bzw. 
der Trainingsqualität undbei 
richtiger Dosierung der Trai 
ningsquantität, besonders der 
Intensität und der Dauer, ei
ne gesundheits- leistungsför
dernde Maßnahme ist. 
Abschließend stellt der Pro
fessor fest, nachdem er auf 
bestimmte Arbeiten (Litera
tur) hingewiesen hat: 

WICHTIGER UNO NüTZLICHER ALS 
EINE BEGRENZUNG IST ES, WENN 
SPORT AUCH UNTER DEN BEI UNS 
HIER VORKOMMENDEN HITZEBEDIN
GUNGEN DURCHGEFüHRT WIRD UN
TER DER VORAUSSETZUNG JEDOCH, 
DASS DIE OBEN GENANNTEN MASS
NAHt~EN BERüCKSICHTIGT WERDEN. 
Trotz dieses Positiv-Gutach
tens ist in der JVA Tegel die 
sportliche Betätigung ab 26 
Grad Celsius verboten . 

-Red-

Zum 11lichtbl ick11 vom Juni 83, 
11keine Vollzugsplanung (plus) 
kein Urlaub (plus) Zwei-Drit
te 1-Ab 1 ehnung . 11 

Liebe Kollegen der Redak
tionsgeme inschaft, 1 iebe 
Deutschen Leidensgenossen! 

Jörg Heger fragt am Schluß 
se ines sehr guten Berichts -
müssen erst aus den jetzt be
reits täglichen gewaltsamen 
Auseinandersetzungen im Knast 
größere Wolken werden? - und 
verweist auf die sechziger 
Jahre, auf Fr ankre i eh wie Spa
nien . 

I ta 1 i en hä tte zugehört ; i eh 
me ine damals - und heute . 
Frank re ich und Span ien e ignet 
s iehn icht mehr a 1 s Verg I e i eh. 

6 'der lichtblick' 

ln den fünfziger/sechziger 
Jahren gab es auf beiden Sei
ten noch Persönlichkei t en, 
die Wortbruch füreinVerbre
chen ansahen. Heute istnicht 
einmal mehr Kameradendi e b
stahl eins. 

Zu über 70 % sind heute R ich
ter, Staatsanwälte und auch 
SchI üsse 1 träger schon zum An
fang ihrer Karriere angepaßt, 
satt und verlogen. So bleibt 
es nicht aus, daß auch die 
Knackis viele dieser negati 
ven Eigenschaften aufweisen; 
sich in ihrer Mehrheit für lä
cherliche Vorteile anpassen. 
Diese selbstverschuldete Ab
hängigkeit nutzen die Schlüs
selträger natürlich in ihrem 
Sinn aus . 

I eh habe in meinem Leben noch 
keinen Richter oder Staa tsan
walt erlebt, der nicht meine 
Offenheit für Justizbelange 
ausgenutzt hätte. Aber auch 
noch keinen Schlüsselträger, 
der nicht an das Wohl seiner 
Sippe und an seine Gesundheit 
gedacht hat. 

Das hat man in anderen Län
dern niemals vergessen. Ver
nachlässigten Richter, An
wälte, Staatsanwälte und die 
Schlüsselträger ihre Pfl ich
ten•, wurden sie nachha 1 t i g 
daran erinnert; auch im Ge
fängn i s war dies der Fall. 
Sicher , n icht a l les ganz ge
setzlich, jedoch letztend I ich 
auch nicht ganz unbegreif-
1 ich. Solange wir uns nicht 

als e ine Geme inschaf t empfin
fen und dementsprechend 
handeln -, wird man mit uns 
machen was man wi ll . 

Keine Vollzugsplanung, kein 
Urlaub und die Zwei-Drittel 
Ablehnungen sind erst die 
Anfänge. 

Wichtig wäre es deshalb, daß 
wir imKnast anfangen, unsere 
Peiniger zumindest zu verach
ten . Vielleicht bringt sie 
das auf lange Sicht wieder 
etwas zur Vernunft. 

Mit sol idarischen Grüßen. 

Günter-Arno Rische 
S t r a u b i n g 

KULTUR 

FILMViRANSTALTUNGEN FÜR DIE 
ZEIT VOM 20. AUGUST 1983 BIS 
17. DEZEMBER 1983 

- "FELL INI 'S SATYRICON" 
(20. August 1983) 

- "WENN ES NACHT WIRD IN PA
RIS" 
(10. September 1983) 

- "BLOODY }fAMA11 

( 15. Oktober 1983) 

- "HUANG DER UNSCHLAGBARE 11 
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SEELSORGE 
IM VERfu'IDERTEN STRAFVOLLZUG. 

- HERBERT KOCH -

SEELSORGE IM GEFÄNGNIS 

Seelsorge im Gefängnis ist 
kirchliche Arbeit in einer In
stitution, die die von ihr er
faßten Menschen in einem Maße 
ihrer Selbstbestimmung be
raubt, wie es ansonsten im mo
dernen Rechtsstaat staatli
chen wie nichtstaatlichen In-
stitutionen ausdrücklich 
nicht erlaubt ist. Menschen 
im Gefängnis sind Menschen, 
die dem Ausnahmezustand un
terworfen sind. 

Die kirchliche Einri·chtung 
der Seelsorge im Gefängnis be
darf deshalb einer spezifi
schen, institutionsbezogenen 
theologischen Begründung und 
Orientierung. Sie ist dage
gen hinreichend nicht zu be
gründen mit der in den "Em
pfehlungen des Rates der EKD 
zur Seelsorge in den Justiz
vollzugsanstalten" von 1979 
getroffenen Feststellung, daß 

die Kirche die Botschaft des 
Evangeliums allen Menschen 
schulde, also auch den Gefan
genen. Seelsorge im Justiz
vollzugalskirchliche Insti
tution innerhalb der staatli
chen Institution Gefängnis 
ist mit ihren besonderen Rech
ten und Pflichten der Ver
schwiegenbei t und der Aussa
geverweigerung (die korre
spondieren mit den Rechten der 
Gefangenen auf ungehinderten 
Zugang zur Seelsorge J begrün
det in der Begrenzung allen 
staatlichen Anspruches auf 
den Menschen durch den An
spruch Gottes, wie er sich in 
Jesus Christus als barmherzi
ge Zuwendung zur Not des Men
schen offenbart hat. Die In
stitution der Seelsorge im 
Gefängnis manifestiert diese 
prinzipielle Begrenzung des 
Staates, in der dieser seinen 
rechtsstaatliehen Charakter 
letztlich überhaupt erst ge
winnt. Dcl.rin liegt ihre spe
zifische theologische Begrün
dung. 

Sie kann hingegen nicht darin 

liegen, daß sich im Gefängnis 
Menschen befinden, die gra
vierender Verstöße gegen die 
geltende Rechtsordnung über
führt wurden und die deshalb 
in besonderer Weise als "Sün
der" und folglich als einer 

... * .... 

speziellen kirchlichen Auf
merksamkeit bedürftig anzuse
hen .seien. Nicht die Besdnder
heit des Straffälligen for 
dert die besondere Einrich
tung der Gefängnisseelsorge , 
sondern die Besonderheit der 
Institution Gefängnis . Nicht 
weil es den Straftäter gibt , 
gibt es den Pfarrer im Gefäng
nis, sondern weil es das Ge
fängnis gibt. 

Ob dies auch nach der Bewußt
seinslage der beauftragenden 
Kirchen so ist, ist zumindest 
die Frage; die in der Bevölke
rung vorherrschende - wenn 
ü.berhaupt vorhandene - Auf
fassung ist sicher eher die 
gegenteilige, und die Insti 
tution Strafvollzug selbst 
hat genau hier ihren spezifi
schen blinden Fleck. Dennoch 
kann theologisch nichts ande
res gesagt werden: Aus dem 
Blickwinkel christlicher 
Rechtfertigungslehre, die auf 
der Erkenntnis der prinzipi 
ellen Angewiesenheit jedes 
Menschen auf die Barmherzig
keit Gottes beruht des 
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Straftäters wie seines Rich
ters wie des Pfarrers, der ihn 
besucht -, ist der Rechtsbre
cher kein Sünder besonderer 
Art, sondern ein Mensch, dem 
der Pfarrer als Seelsorger 
nichts anderes auszurichten 
hat als er überall und jeder
mann gegenüber auszurichten 
hat und nur im Wissen um die 
eigene Angewiesenheit aus
richten kann. 

BEDINGUNGSLOSE ANNAHME 

Auszurichten hat er die bedin
gungslose Annahme des Men
schen durch Gott in Jesus 
Christus. Eine Annahme, die so 
bedingungslos ist, daß sie des 
Zusatzes, sie gelte auch Und 
gerade dem straffällig gewor
denen Menschen, wie ihn die 
EKD meinte hinzufügen zu müs
sen, gerade nicht bedarf. Kon
stitutiv für protestantisches 
Denken ist das Wissen um die 
prinzipielle Angewiesenheit 
aller: "Es ist hier kein Un
terschied: alle sind Sünder 
und ermangeln des Ruhmes, den 
sie bei Gott haben sollten; 
und werden ohne Verdienst ge
recht aus einer Gnade kraft 
der Erlösung, die in Jesus 
Christus geschehen ist" (Röm. 
3 ,23-24). Diese Aussage ist 
nicht überbietbar, und gerade 
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nicht durch die Feststellung, 
weil dies so sei, sei z.B. 
auch (oder gar "sogar") der 
Straftäter von Gott angenom
men. Jede Feststellung sol
cher Art läuft nicht nur auf 
eine Umkehrung der paulini
schen Rechtfertigungstheolo
gie hinaus, sondern stellt zu
gleich eine subtile Form von 
Diskriminierung dar. 

Die bedingungslose Annahme 
des Menschen durch Gott auf
grund der Angewiesenheit al 
ler läßt sich ~aturgemäß 

letztlich nur verbal vermit
teln . Gott kann man nicht 
sein - eine ebenso banale wie 
notwendige Feststellung -, 
man kann nur von ihm reden, 
und dies angemessen sicher nur 
mit einem Bewußtsein von der 
grundsätzlichen Fragwürdig
keit dieses Tuns. Für die 
Seelsorge im Gefängnis gilt 
dabei, daß die ,Glaubwürdig
keit des Wortes in ganz beson
derer Weise gebunden ist an 
das Paradigma der faktischen 
und praktischen Annahme der 
ihm Anvertrauten durch den 
Seelsorger. Unter den beson
deren Bedingungen des Ortes, 
an dem hier Seelsorge ge
schieht, verstärkt durch ein 
häufig schon in der Lebensge
schichte tief verwurzeltes 

Mißtrauen, kommt dem Symbol
charakter dieses Paradigmas 
eine Bedeutung zu, die außer
ordentlich hoch zu veran
schlagen ist. 

Annahme des Gefangenen heißt 
Annahme als Mitmensch in der 
Solidarität der Sünder, heißt 
Unterscheidung zwischen Tat 
und Täter, insbesondere hin
sichtlich des eigenen Verhal 
tens. Unterscheidung zwischen 
Tat und Täter heißt nicht, 
die Augen davor zu verschlie
ßen, was eine bestimmte Tat 
u.a. über die Persönlichkeit 
des Täters aussagt. Wohl aber 
bedeutet es eine Einstellung 
und im konkreten Falle Bezie
hung zum Täter, die unabhängig 
"ist von gerichtlicher Schuld
und Strafzumessung und ge
sellschaftlicher Stigmatisie
rung. EineHaltung, die nicht 
Strafe vollzieht, sondern 
normale Begegnung von Men
schen ist. 

Annahme und Bestrafung 
schließen sich aus. Die Ein
sicht in die Sinnlosigkeit 
bzw. Schädlichkeit der Be
strafung für den Bestraften, 
weil Strafe immer kränkende, 
verletzende und deshalb psy
chische Rachemechanismen in 
Gang setzende Gewalt ist, ist 
der Anfang aller Weisbei t im 
Umgangmit dem Straftäter. Von 
daher ist die wichtigste Vor
aussetzung des Seelsorgers 
für die Seelsorge die immer 
wieder neu zu leistende Be
wußtmachung und Bearbeitung 
des eigenen Strafbedürfnis
ses. Annahme in der beschrie
benen Weise ist Grundbedin
gung und selbst schon Be
standteil von Seelsorge im 
theologisch qualifizierten 
Sinne. Sie ist Medium der Er
fahrbarkeit der Barmherzig
keit Gottes auch für den 
Seelsorger selbst. Sie ist 
nicht Methode im eigentlichen 
Sinne, was keineswegs aus
schließt, daß sie sich metho
discher Erkenntnisse bedienen 
kann. Und sie ist nicht ver
standen, wenn sie lediglich 
als berufsspezifischer Habi 
tus, als pastorales Rollen
verhalten interpretiert wird, 



das nur dem Pfarrer al s Pfar 
rer adäquat ist, für den Voll
zug ansonsten und im Ganzen 
jedoch ohne Relevanz . Annahme 
als Pr inzip von Seelsorge 
beruht vielmehr auf theolo
gisch- antropologischer 
Grunderkenntnis, ausgestattet 
mit Anspruch auf Allgemein
gültigkeit , abgedeckt durch 
die konkrete Erfahrung, daß 
sie wesentlicher Faktor im 
Prozeß der Veränderung von 
Jo!enschen ist . Für die Reflek
tion heutiger Veränderungen 
im Vollzug aus der Sicht evan
gelischer Seelsorge ist sie 
von grundlegender Bedeutung. 
Die heute intendierten Verän
derungen , die auch von der 
Seelsorge mit zu bedenken 
sind, firmieren unter dem 
Oberbegriff "Behandlungs 
vollzug". 

"BEHANDLUNGSVOLLZUG" -
UNBEHAGEN AN EINEM WORT 

Das Wort Behandlungsvollzug -
von einem definierten Begriff 
kann wohl noch nicht die Rede 
sein - ist geeignet, ein be
stimmtes gefühlsmäßiges Unbe
hagen zubereiten . Ein Unbeha
gen , das daraus r esultiert, 
daß in dieser Wor t b ildung die 
Objektstellung des Gefangenen 
in dem gemeinten Geschehen 
noch stärker hervortritt als 
in dem Begriff Str afvollzug, 
zugleich aber mi t diesem Wor t 
bedeutet wird, daß dem von 
diesem Geschehen Betroffenen 
dabei etwas grundsätzlich für 
ihn Positives widerfahren 
soll und kann . 

Das Wor t Behandlung wird aus 
dem medizinisch- therapeuti 
schen Bereich übertragen . Be
handlung ist das , was ein Arzt 
mit einem Patienten tut. Ein 
Verhältnis zwischen einem, 
der sich krank fühlt und des
halb Hilfe sucht , und einem 
anderen , der weiß bzw. auto
risiert ist zu wissen, was 
Krankbei t ist, und wie sie be
hebbar ist . Ein Geschehen, in 
dem der eine Subjekt und der 
andere Objekt ist, der eine 
wissend und der andere unwis
send. Ist der Behandelte mit 
der Behandlung nicht einver-

standen, muß er s ich in der 
Regel einen anderen Behandler 
suchen. Als selbstwissendes, 
mitbestimmendes Subjekt ist 
er im Konzept Behandlung 
nicht vorgesehen, seine Stel-

ORT 
DER BEHANDLUNG? 

lung ist eine abhängige . Das 
daraus entstehende Unbehagen 
verschärft sich durch die Kom
bination von "Behandlung" mit 
dem Begriff Vollzug. "Voll 
zug" ist ein Hauptwor,t der ju
ristischen Sphäre. Vollzogen 
werden Pf ändungs- oder Durch
suchungsbeschlüsse, Haftbe
fehle und Strafvollstreckun
gen. Vollzug ist Ausübung le
galer Gewalt, Ausführung von 
etwas, über dessen Notwendig
keit und Richtigkeit andere 
befunden haben, die nach 
Richtlinien handeln, die von 
wieder anderen beschlossen 
wurden. Praktisch ist "Voll 
zug" Ausführung nach Richt
linien und Vorschriften; ein 
festgelegtes Geschehen, in 
dem Menschen, die in einembe
sonderen Dienst- und Treue-
verhältnis stehen, ihre 
Pflicht gegenüber ihrem 
Dienstherrn tun. Vollzogen 
cärd im Gefängnis Strafe . 
Strafe ist ''Zufügung von 
Ubeln" mit mehrfacher Sinnge
bung: zur Abschreckung, zur 
Vergeltung, zur Besserung, 
"Strafe muß sein". Wer dies 
prinzipiell infrage stellt, 
kann im Grunde nicht Vollzugs
dienst tun . Er müßte mit dem 

Bewußtsein l e ben, etwas Sinn 
loses zu tun . Das ist ihm 
nicht zurnutbar . Die Frage ist : 
Kann die Kombination von "Be
handlung" und "Voll z ug ", kann 
Behandlung im Vollzug etwas 
Sinnvolles sein? 

Gemeint ist "Behandlun gsvoll 
zug" ja als die"'"i!.lte rnative 
zum herkömmlichen Str a fsy
stem. Aus der Erkenntnis, daß 
Straftaten in der Regel aus 
weitgehenden Sozialisations
defiziten resultieren, die in 
außergewöhnlich unglücklich 
verlaufenen Lebensgeschich
ten erworben wurden, soll die 
Konsequenz gezogen wer den, 
den Straftäter im Vollzug der 
Freibei tsstrafe or ganisierten 
Lernprozessen aus zusetzen, 
die geeignet sind, die vor
handenen Defizite aufzuarbei 
ten und so zu einer sozial 
angepaßten Lebens führung zu 
befähigen . Eine Konsequenz, 

die sich um so näher legt, als 
das überkommene Strafsystem 
in seinem Anspruch, der Auf
rechterhaltungder Rechtsor d
nung und der Besserung der 
Gefangenen gleichzeitig und 
am besten dienen zu können , 
seit l angem und i n ekl atanter 
Weise wi derlegt i s t . Ents pr e 
chend groß kann bei einzelnen 
das reformerische Engagement 
und die Bereitschaf t zum per 
sönlichen Einsatz sein . An
leitung zur positi ven Verän 
derung statt Strafe, "Sozia 
les Training" statt "Zufügung 
von Ubeln" ist auch in der Ta t 
Artikulation einer humanen 
Alternative . Ob auch einer 
realistischen, i s t frei lich 
die Frage . Denn die Gefahr, 
die dabei gegeben ist , ist 
die, daß zugleich ebenfalls 
vorhandene Erkenntnisse dar
über, wie und unter welchen 
Bedingungen sich Menschen -
wenn überhaupt - ver ändern , 
nicht hinreichend zur Kennt 
nis genommen we rden . Dabei 
geht es um die Erkenntnis , daß 
Menschen sich nur verändern 
können in einem Prozeß, in dem 
sie im Entscheidenden S ub jekt 
des Geschehens sind. Niemand 
kann e i nen anderen Menschen 
verändern; e r kann sich n ur 
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selbst verändern, weil bei al
ler Hilfestellung, die ihm 
bereitgestellt werden kann, 
niemand das, was er nur selbst 
tun kann, stellvertretend für 
ihn tun kann. "Behandlungs
vollzug" unterliegt aber 
ebenso wie der Strafvollzug -
der er im übrigen ja auch im
mer gleichzeitig ist und sein 
soll! - den Bedingungen der 
Unfreiwilligkeit. Und er un
terliegt wie der Strafvollzug 
den Bedingungen eines nicht 
offenen Verhältnisses zwi
schen Behandlern und Behan
delten. Der Behandler befin
det sich in einem besonderen 
Dienst- und Treueverhältnis, 
der zu Behandelnde steht in 
einem besonderen Gewaltver
hältnis. Voraussetzungen für 
eine Beziehung mit therapeu
tischem Charakter, die eine 
reelle Chance der Befähigung 
zur Selbstveränderung haben 
könnte, sind jedoch Offen
heit, Annahme, Vertrauen, 
Verschwiegenheit, Gemein
schaft. Der zu Behandelnde muß 
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EINER, 
DER DIE 
SCHNAUZE 

können, ohne Repres
salien zu erleiden, er muß 
angstfrei mit sich selbstneue 
Erfahrungen machen können. 

Wie aber soll eine solche Be
ziehung möglich werden, wenn 
die Beteiligten zugleich für 
das geltende Reglement von 
Sicherheit und Ordnung ver
antwortlich gemacht und gege
benenfalls zur Rechenschaft 
gezogen werden, zumal der Si
cherheitsgedanke wieder zu
nehmend an Boden gewinnt. 

Nimmt man den tiefenpsycholo
gischen Aspekt hinzu, daß Be
handler wie zu Behandelnde 
nicht frei sind und in der Ge
sellschaft, in der sie leben, 
auch nicht frei sein können 
von eigenen Strafbedürfnis
sen, deren ständige Bewußtma
chunq und Bearbeitung eine 
ungemein sch>'lierige Aufgabe 
ist {hier sind oft auch Psy
chologen und Sozialpädagogen 
nicht ohne blinden Fleck), so 
ähnelt ''Behandl ungsvollzug" 
der Quadratur des Zirkels. 

NORMALISIERUNG ALS 
"BEHANDLUNG" 

Die Aporien, in die das zur 
Zeit zumindest in der Tendenz 

sich abzeichnende Konzept von 
"Behandlungsvollzug" spät-
estens in der Praxis gerät, le
gen eine Konsequenz nahe, die 
von besonderer Affinität zur 
theologischen Begründung der 
Seelsorge im Justizvollzug 
ist . Diese Konsequenz lautet 
formal: Der Vollzug muß als 
ganzer Behandlungscharakter 
habenj sie lautet inhaltlich: 
Weitestgehende Realisierung 
des Normalitätsgrundsatzes 
des § 3 Abs. 1 Strafvollzugs
gesetz, der die möglichst 
weitgehende Anpassung des Le

bens in den Anstalten an ein 
Leben in Freiheit fordert . 
Angebote und 1"1aßnahmen mit 
therapeutischem Anspruch - so 
ernst gemeint oder tatsäch
lich zu nehmen sie auch sein 
mögen -, bekommen in einem 
Rahmen, der nichts weiter ist 
als ein simpler, herkömmli
cher Regelvollzug im Endef
fekt nur die Funktion des "ob 
jektiven" Nachweises dafür, 
daß Behandlungsvollzug nicht 
geht. Auch und gerade der ver
stärkte Einsatz von Fachbe
diensteten zur Durchführung 
von "Behandlungsvollzug" wird 
unter der gegebenen Vorherr
schaft der Prinzipien der Ko
stenminimierung und Sicher
heitsmaximierung (nicht -Op
timierung!) leicht zu nichts 
anderem führen als dem (er
wünschten?) Beweis der Un 
möglichkeit von "Behandlungs
vollzug" und der !Jberflüssig
keit von "Facbdiensten" zu 
diesem Zweck. In Schullehr
gängen in Vollzugsanstalten 
gibt es mitunter eine Unter
richtseinbei t "Soziales Trai
ning". Wie gut oder schlecht 
gestaltet dieses "Soziale 
Training" auch immer sein mag, 
es muß bedeutungslos bleiben 
gegenüber dem sozialen Trai 
ning, das in den übrigen 166 
Stunden realen Anstaltslebens 
pro Woche stattfindet. 

Die Veränderung dieser Reali
tät des Anstaltslebens im Sin
ne des § 3 des Strafvoll z ugs
gesetzes ist deshalb die pri 
märe Forderung, die im Sinne 
der dem Konzept "Behandlungs
vollzug" zugrundeliegende In-



tention zu stellen ist . Worum 
es geht, ist nicht "Behand
lung" im Vollzug, nicht "So
ziales Training" im Knast, 
sondern Veränderung der 
Knastrealität . 

Normalisierung des Vollzuges 
bedeutet eine immense Fülle 
von zum Teil nur kleinen, aber 
durch ihren Charakter prinzi
piell bedeutsamen Veränderun
gen. Von der Aufhebungalltäg
licher Entmündigungen wie 
zentrale Stromabschaltung, 
Verbot von Bargeldbesitz etc. 
bis zum Freigang als Regel end
stufe des Vollzuges . 

Normalisierung in dem ange
deuteten Sinne hat eine beson
dere Affinität zur theologi
schen Begründung von Seelsor
ge im Justizvollzug, indem 
sich hier das für die Seelsor
ge grundlegende und or ientie
rende Prinzip der von der je
weiligen Verfaßtheit des Ge
fangenen unabhängigen Annah~ 
me wiederfindet als struktu
rierendes Prinzip der Gestal
tung der Institution . Der Tat
sache, daß Strafgefangene in 
der Regel Menschen sind, die 
in besonderer Weise darauf an
gewiesen sind, daß ihnen etwas 
gegeben wird, bevor und unab
hängig davon, daß etwas von 
ihnen erwartet wird, ist nicht 
nur durch entsprechende For
derungen an das Verhalten der 
Bediensteten Rechnung zu tra
gen (eine Forderung, die 
schließlich nicht unter jeder 
Voraussetzung billig ist), 
sondern an erster Stelle durch 
die Art der Gestaltung für das 
Leben in der Anstalt. 

Der Pf arrer wird sich in der 
Situation, in der dies zu for
dern und zu bewerkstelligen 
ist, aufgrundder konstatier
ten Affinität des Prinzips 
Normalisierung zu seinen ei
genen Grundlagen nicht in die 
Nische einer isolierten Ein
zelseelsorge zurückziehen 
können, sondern nach seinen 
Möglichkeiten aktiv in den nö
tigen Veränderungsprozessen 
mitwirken. Als ein außerhalb 
der Vollzugshier archie ste
hender Mitarbeiter hat er da-

bei unter Umständen besondere 
Möglichkeiten. Einem Ver
ständnis von Behandlungsvoll
zug, das auf abgeh obene, mit 
dem Etikett "Soziales Trai-. 
ning" versehene besondere 

Art. 6 Abs. 1 GG, §§ 11 _Abs. 
2, 13 Abs . 1 Satz 2, 115 St
VollzG 
I.a) Nach der Rechtsprechung 

kann eine umfassende Dar
legung aller in Betracht 
konnnenden Gesichtspunkte 
in Urlaubsentscheidungen 
wegen der Vielzahl solcher 
von den Vollzugsbehörden 
zu treffenden Entscheidun
gen nicht verlangt tveraen. 
Welche konkrete Anforde
rungen zu stellen sind, 
kann nicht allgemein ge
sagt werden, sondern rich
tet sich nach den Umstän
den des Einzelfalles (OLG 
Frankfurt NStZ 1983, 93). 

b) Jedenfalls muß die ableh
nende Lockerungsentschei
dung klar erkennen lassen, 
ob die Vollzugsbehörde den 
zwingendenVersagungsgrund 
der Flucht- und/oder Miß
brauchsgefahr (§ 13 Abs. I 

Maßnahme hinausläuft, wird er 
dagegen eher mit kritischen 
Fragen begegnen. 

DIESER ARTIKEL WURDE DEM HEFT 
'DIAKONIE', 8. JAHRGANG, NR . 
3 - MAI/JUNI 1982, ENTNOMMEN. 
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Satz 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 
StVollzG) bejaht, oder ob 
Regelurlaub unabhängig da
von aus sonstigen Ermes
senserwägungen abgelehnt 
wird. Dabei sind die tra
genden Gesichtspunkte un
ter Angabe der entspre
chenden Tatsachen kurz an
zuführen (OLG Nürnberg 
ZfStrVo 1980, 122; OLG 
Frankfurt NStZ J983, 93). 
Die Entwicklung und das 
Verhalten des Gefangenen 
im Vollzug sind zu erör
tern. 

2.a) Ein Urlaubsantrag kann 
nicht mit der Begründung 
abgelehnt werden, die 
Vollzugsanstalt habe kei
ne Möglichkeit zur Prüfung 
gehabt, ob. von nahen Ange
hörigen, bei denen der An
tragsteller den Urlaub 
verbringen möchte (hier: 
die Mutter), eine stabi-
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lisierende Wirkung ausge
he. 

b) Liegen keine Anhaltspunk
te aufgrund früherer 
Straftaten oder sonstiger 
konkreter Vorkommnisse 
dafür vor, daß die Ange-
hörigen den Gefangenen in 
seinem kriminellen Tun be
stärken oder sonst in un
lauterer Weise auf ihn ein
wirken, kann bei der Trag
weite und der Bedeutung 
der verfassungsmäßig ga
rantierten Rechte der Fa
milie (Art . 6 Abs . 1 GG) 
nicht verlangt werden, daß 
der Gefangene nach dem 
Prinzip einer umgekehrten 
Beweislastregel den Nach
weis der Eignung seiner 
nächsten Angehörigen als 
Bezugspersonen erbringt 
oder daß diese sich ihre 
Eignung durch Vollzugsbe
dienstete attestieren las
sen. 

Beschluß des Oberlandesge
richts Karlsruhe vom 18.2. 
1983 - 3 Ws 16/83 -

§§ 11 Abs. 2, 115 StVollzG 
a) Lehnt die Vollzugsbehörde 

die Gewährung von Urlaub 
oder Vollzugslockerungen 
wegen Flucht- oder Hiß
brauchsgefahr ab, muß die 
Vollzugsbehörde (Anstalts
leiter, Aufsichtsbehörde) 
die Prognoseertvägungen 
offenlegen. 

b) Dabei muß die Vollzugsbe
börde mitteilen, welcher 
Sachverhalt der Entschei
dung zugrundegelegt tvird, 
und welche Folgerungen sie 
aus diesen Tatsachen für 
das voraussichtliche Ver
halten des Gefangenen 
zieht. Finden sich sowohl 
Umstände, die für, als 
auch solche, die gegen den 
Antragsteller sprechen, 
muß zwischen ihnen abge
wogen werden. 

Beschluß des Oberlandesge
richt Celle vom 24.1.1983 
- 3 Ws 21/83 (StrVollz) -
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§§ 3 Abs . 1,19 Abs. 1 Satz 1 
StVoll zG 
a) § 19 Abs. I Satz 1 StVoll

zG konkretisiert den An
gleicbungsgrundsatz (§ 3 
Abs. 1) hinsichtlich der 
Privatsphäre des Gefange
nen. 

b) Einschränkungen dürfen 
dem Gefangenen nur inso
tveit auferlegt werden, als 
sie für den Freiheitsent
zug und die Behandlung 
notwendig sind. Dem Gefan
genen soll durch die Aus
gestaltung kein über den 
Freiheitsentzug hinausge
hendes Strafübel zugefügt 
werden. KeinKriterium für 
die Aushändigung eines Ge
genstandes ist dessen Not
wendigkeit für den Gef an
genen. 

Beschluß des Oberlandesge
richts Celle vom 7. 10.1982 
- 3 Ws 332/82 (StrVollz) -

§§ 7, 109 Abs. 1 StVollzG 
Der Vollzugsplan als Ganzes 
(§ 7 StVollzG) unterliegt 
nicht der Anfechtung nach 
§ 109 Abs. l StVollzG. Mit 
dem Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung können vielmehr 
nur einzelne, im Plan ent
haltene konkrete Regelungen 
angefochten tverden, die Au
ßenwirkung haben und deshalb 
geeignet sein können, Rechte 
des Gefangenen zu verletzen. 

Beschluß des Kammergerichts 
Berlin vom 8.6.1982 - 2 Ws 
69/82 -

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, § 45 
StVollstrO, § 23 EGGVG 
I . Für Anträge zu lebenslan

ge~ Freiheitsstrafe ver
urteilter auf Strafunter
brechung ist der Rechts
weg nach § 23 EGGVG gege
ben. 

2. Auch solche Gefangene ha
ben aus verfassungsrecht-

liehen Gründen einen An
spruch auf Haftunterbre
chung, wenn die Aufrecht
erhaltung der Strafvoll
streckung bewirken würde, 
daß selbst eine medizini
sche Behandlung außerhalb 
des Vollzugs eine nahelie
gende erhebliche Gesund
heitsgefährdung oder eine 
konkrete Lebensgefahr 
nicht abwenden könnte. 

Beschluß des Oberlandesge
richts Harnburg vom 21.12.1981 
- VAs 17/81 -

StGB § 57a (Reststrafenaus
setzung bei lebenslanger 
Freiheitsstrafe) 
Die meisten Morde müssen mit 
dem Begriff der "durch
schnittlichen Schuld bei 
Mord" oder "Regelschuld" von 
den besonders schwerwiegenden 
Taten mit ausnahmstveise be
sonderer Schuld abgegrenzt 
werden. Die Schuldklausel des 
§ 5 7a StGB greift deshalb nur 
in solchen Ausnahmef-ällen 
ein. Sie gebietet nur in die
sen Fällen die über 15 Jahre 
hinausgehende Verbüßung. 

OLG Celle, Beschlußvom15.2. 
1983 - 3 Ws 229/82 -
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~~ auch nur noch so zu agieren, 
daß zufällig mögliche Tref-

Hallo Leute, fen n i c h t zustande
kommen. 

b i sher hat ja an dieser Stel
le Jörg Heger für die Insas
senvertretung I (I. V. /1) ge
sprochen und erzählt, was im 
vergangeneo Monat so anlag. 

Also, sein I .V. - Jahr (laut Ge
schäftsordnung) ist um - und 
einige Herren in der Chef- Eta
ge werden nun woh·l versuchen 
aufzuatmen; das soll ihnen 
aber im Halse steckenbleiben. 
Denn, wir nachgewählten I .V. 
werden mindestens genauso un
bequem sein - nach Mög 1 ich
keit sogar noch mehr. 

Einige Stationen sind janoch 
recht zurückhaltend bei der 
Wahl eines Insassenvertre
ters, und doch hoffen wir auf 
eine Verstärkung durch die 
Stationen 7, 10, 11 und 12. 
Aber auch so geht es schon 
weiter. 

Die künstliche, zusätzliche 
Fluktuation durch Verlegung 
oder (mehr oderweniger wi 11-
kü r 1 i ehe) Ab 1 ösung von I nsas
senvertretern behindert uns 
zwar nicht wenig , aber wir 
werden uns schon in den 11 Ju$11 

reinfummeln. Am Ball bleiben 
wir auf jeden Fall in Sachen 
regelmäßiger 11Gesamt- lnsas
senvertreter-Treffen11, auch 
wenn wir (imGegensatz zu den 
anderen lnsassenvertretun
gen, diegleichzeitig Anträge 
stellten) noch keine offizi
elle Ablehnung unseres An
trags haben. 

Die - immer noch - unbefrie-

Gleichzeitig haben wir einen 
neuen Stein des Anstoßes 11ge
funden": den neuen Groß-Bud
delplatz hinter dem Haus I 
(auf unserem alten Fußbai I
fe 1 d/F reis tundenhof bzw. Bau
hof), wo wirtäglich - ein
schließlich Samstags - zwi
schen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr 
in voller Lautstärke miterle
ben dürfen, wie Millionen in 
des Sand gesetzt werden; zur 
gleichen Zeit jedoch durch 
die Presse gaukelt, daß uns 
bei der Anstaltskost neue 
Sparmaßnahmen ins Haus ste
hen. (Ist inzwischen wider
rufen worden. Red . ) 

Können die ihre Milliönchen 
nicht zumindest zu Tageszei 
ten verschleudern, wo wir 
nicht schlafen bzw. ausschla
fen können? Das ist doch kei
ne Art: Freistundenhof, 
Sportplatz, Licht-Sonne (in 
den unteren Etagen) und Fen
ster in den Gruppenräumen 
klauen - und zusätzlich noch 
den letzten Nerv kitzeln mit 
Dampframmen und Baggerlärm, 
vor dem Aufstehen eines jeden 
rechtschaffenden Arbeiters! 
Also, da muß etwas passieren 
... und wenn der Bau schon 
nicht aufgehalten werden 
kann, die neueMauer kurz vor 
dem Fenster, ~·Johl auchkeiner 
wieder einreißt, dann soll 
man doch wenigstens geräusch
los bauen oder zu Zeiten, wo 
wir nicht pennen. Mal sehen 

was die Lärmschutzverordnung 
des Senators für Umwe 1 tschutz 
dazu sagt. Die Monika Berbe
rich hatte damals in so e iner 
Sache ja schon einmal Recht 
bekommen ... vielleicht auch 
wir . 

Ach ja, d i e A 1 te rna t i ve Li s te 
(AL), speziell derneueAbge
ordnete Dieter Kunzelmann, 
bereitet etwas zum Thema 11Me
dizinische Versorgung im 
Vollzug 11 (bzw. zu dem, das 
s ich so nennt) Nor und benö
tigt Material. Bei uns im 
Haus haben wir einiges anof
fens i cht 1 i chen Mißständen zu 
sammengetragen und werden es 
ihm unterbreiten, wenn e r am 

20.7.1983 in die JVA kommt . 
Fa l I s jemand i rgendwe 1 ehe be
sonderen Erfahrungen im Um
gang mit Sanis und Ärzten hat 
und die Lust aufbringt, sich 
dazu auszukotzen, so soll er 
s ich doch mit uns in Verbin
dung setzen. Ob allerdings 
dabei etwas herauskommt, kann 
jetzt noch nicht gesagt wer
den. 

Andererseits solltemaneinem 
11fr ischen11 Abgeordneten, der 
mit gutem Willen ans Werk 
geht und sich unserer Sache 
ann i mt, nicht von vorneherein 
die Arbeit schwer machen, ... 
und s e i n e Erfahrungen 
sammeln lassen. Besondersaus 
den Krankenhäusern - P. N. -Ab
teilung und Moabit) fehlen 
detaillierte und neueste Si
tuationsbeschreibungen. Also 
11 klemmt11 Euch nicht! 

Zurückhaltung ist nur ange
sagt, wenn der Prof. Dr . Rasch 
mit seinerTruppein die lang
erwartete Offensive geht und 
mit seinen Geldern Informati
onen zu kaufen sucht, die ihm 
von a 1 I e i n e wohl 
kein klar denkender Knackige
ben würde. 

In diesemSinne sage i eh Euch: 
laßt Euch nicht überrumpeln 
und helft außerdem uns, eine 
11gute•• Insassenvertretung zu 
sein . 

Insassenvertretung Haus I 
Werner Goldmann 
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fäUe 
kilrzes ter Zeit i n der Tei Za:n-
stalt (PA) III beunruhigten 
nicht nur die Insassen der 
JVA Tegel, und gaben zu dBn 
verschiedensten Vermutungen 

Anlaß~ sondern wirkten für 
betrof fene und nachdenkliche 
Gemüter auch auf3erhalb des 
Ans -z;al t;sge Zändes wie eine 
Bombe und ließen Fragea nach 
dem Warum~ der (Un- ) Vermeid
barkeit im allgemeinen sowie 
der ärztlichen Betreuung in 
den Vollzugsanstalten im be
sonderen~ l,aut; werden . 

Gefragt wird indessen schon 
Zange~ zu lange ; geändert wur
de jedoch fast rt.ichts . Spekta
ku Zäre Ereignisse bringen dem 
einzelnen die brennen~ Pro
blemat ik är zt1-iaher Betr euv.ng 
im VoZlzug von Zeit zu Zeit 
etwas näher - jedoch nicht 
nahe genug~ um das Geschehen 
mit der notwendigen Dring
lichkeit~ weiter zu verfol
gen . Auch die in diesem Jahr 
gebildete ''El1QUEPE- K.0Ml4IS
SION"~ die sich mit ·den Vor
gängen imBerZiner StrafvoU
zug befaßt~ hat der Frage nach 
der ärztlichen Betreuung 
breitesten Raum geUJ'I~dmet . f1ie 
die Ergebnisse avßsehen wer
den und ob sie zu einer An
gZeichung an den ärztZichen 
Standart von d:r>aul3en fUhren~ 
bleibt abzUl.t)arten - ersaheint 
jedoch äußerst unwahrschein
lich. 

Alle Drei starben eines na
türlichen Todes - wurden also 
nicht etwa bewußt umgebraah~ 
- v.nd auf den Totensaheinea 
wird "Woh Z 11Herz- K:l'eis l,auf ver 
sagen " stehen, zu dem jede 
Krankheit letztendlich führt . 
Zwei von ihnen waren Diabeti
Ker, der eine von ihnen zu
sätz lieh noa h mit einer A:rte-

Polemisch könnte man sagen: 
"Die Todesstrafe ist schcm 
'lange abgeschafft., jederwe-iß 
es ! Wer aber weiß denn schon, 
daß s ie in einigen Fällen -
sozusagen durchs Hintertv~
ahen - dank Kompetenzschwie
rigkeiten und unklarer Be
stirronungen über den Beginn der 
Haftunfähigkeit~ nie aufge
hört hat zu exis tieren, son
dern wgtägl.iah und S-cüakahen 
ff).:t> StiJ.akahen mit reinst;em 
Gewissen praktiziert wird. " 

Peter M. ist ein soZaher Fall. 
Stichpunktartig wollen wir 
seinen Weg verfolgen, seine 
Geschichte er>zählen: Hier isr; 
s1..e . 

Einen Herzinfarkt bereits 
hinter sich habend und wegen 
ver schiedener Straftaten in 
Untersuchungshaft sitzend, 
wurde er vor 7 1/2 Jahren beim 
Haftprii.fv.:ngs termin wegen sei
ner Haftuntaugliahkeir; ent
lassen. Sechs Monate spä-cer 
bekam er> dan.n die Aufforde-

rung., sich im Klinikum West
end einer erneuten Unter>su
ahung zu unterziehen; es 
bU.g.b bei der Haftunr;augl.ich
keit . 

Eine weiter~ Vorladung zv~ 
Untersuchung, diesmal fiir das 
Städtische KI>ankenhaus Moa
bit., folgte ein ganzes Jahr 
später. KonkPe t diagnosizier t 
wurde dabei von zwei ifrzten~ 
einem Internisten "nd einem 
Psyahiat;er: Reise-, Haft- und 
VerhandZungsuntaugZiahkeit . 

Knappe vier Wochen später 
klopften in der FrOhe Beamte 
der Polizei ~a seine Woh
nungs tü.r und zeigr;en ihm beim 
öffnen derselben den Haftbe
fehl ., der seine sofortige Vor
führung zum Westend- Kranken
haus bei1'1.haZtete. Nach der 
dortigen Untersuchung ging es 
postwendend ins Vol.Zzv.gskr>an
kenhaus Moabit . 

Vierzehn Tage später war es 
das Haftla>ankenhaus selber~ 
welches für Pe ter M. einen 
Antrag auf Haftunfähigkeit 
steUte . AUerdings wurde dem 
Antrag nicht stattgegeben~ 
doch schickte man ihn dafü.r 
zur stationären BehandZv.ng 
für sechs Tage ins Westend
Krankenhaus . Nach diesen 
sechs Tagen gab es fi~ seine 
weitere UnterbPingung im 
Haftkrankenhaus AufZagen., die 
besagten, daß ständig ein Arzt 
in sei ner Nähe sein müßte, Ge
räte zur Lebensrettung vor
handen zu sein hätten v.nd ein 
psychiatrisches Gutachten zu 
e~steZZen wäre. Dr. Hiob un-



terzog sich dieserArbei t ~ v.nd 
es kam zu einem Gutachten nach 
"Aktenlage "~ ohne das ein per
sönli ches Gespräch die Beur
tei lung beei nflußt hätte . So 
ersaheint es denn auch nicht 
verrwunderliah~ daß er fiJ..r Pe
ter M. eine Hafttauglichkeit 
attestier>te . 

In der ZWischenzeit waren dem 
Vollzugskrankenhaus Moabi t 
die schrif tlichen Untersu
chungsergebnisse des Städti
schen Kr~akenhauses ~oabit 
zugegangen~ und man sah sich 
veranlaßt~ einen zweiten An
trag auf Haftuntauglichkeit 
des Peter> M. zu stellen. 

Trotz dieser hleiter>en Inter
vention blieb Peter .'4. im 
Vo llz.ugskr>ankenhau.s : 8 .~tonate 
~· Zwischenzeitlich geht 
der Papierkrieg weiter und 
nirrmt immense Formen an , so 
daß sich ir>gend jeman.d veran
~3t sieht~ eine erneute Un
tersuchung~ diesmal in der 
Charlottenburger Sahloßpar>k
Klinik_, anzuordnen. Hafttaug
liah~ heißt es dor~~ und bei 
sei ner Rückkehr ins Haftkran
kenhaus wird er sofor t in den 

No~alvollzug ver>legt . 

Die j etztfolgende Zeitbringt 
ihm dr>ei Einwei sungen auf die 
Intensivstation d:t>außen ein~ 
wobei es bei der letzten Ein
weisung zu Operationsvor>be
reitungen zum Einsetzen eines 
Herzschrittmachers kommt. Als 
ihm der zustä-tUiige Professor 
jedoch erklärt~ daß der zu im
plantierende Schrittmacher> 
nv..r di e Herzfrequenz reguZie
ren würde~ jedoch keinen. 
Schutz vor einem weiteren In
farkt darstellt~ Zehnt Peter 
M. di e pPeration ab. 

Dann folgt sein ~er>min - un
ter pe~nanenter Anwesenheit 
von zwei ifrz ten ~ vier Wochen 
lang~ a jeweils zwei Stw.den 
~ der ihm ein Gesamrurteil 

von 11 Jahren und 8 Monaten 
einbringt. 

Wer die Untersuahu.ngshaftan
stalt Moabit kennt~ der wird 
sich nicht wundern) daß~ um 
endlich nach Tege Z ver legt zu 
werden (und zwar gegen de;z 
Willen der Veran~or>tlichen 
der UHu..4A) ~ Peter M. nun trotz 
seines schlechten Gesund-

heitszus tandes zum "letz ten" 
:Vittel des Gefangenen griff 
und einen Hungerst r>eik be
gann. 32 Tage nach Beginn die
ser Tortur (für sich und sei
ner Körper) lehnte der dama
lige Chefarzt Dr . Kutz jede 
weitere Verantwortung ab -
und PeterM. wv..rde nach ~egel 
verlegt . 

Bis Ende 19?9 - ca . 2 Jahr>e 
nach der Inhaftierung - pas
sier>te dann ärztlicher>seits 
nicht vjel~ wenn man einmal 
davon absieht , daß Peter M. 
mittlerweile aufeinen tägli
chen Tablet~en-Konsvft von 21 
Stück gerutscht war> . 

Auch der Papier>kr>ieg hatte 
nicht abgenommen. Es folgten 
Besr.'hwerden des Peter •-t. über> 
das veraltete Notruf-S~aaz . 
daß dieses (nur optische ! ) 
Signal bei ihm des ö f teren 
über>sehen worden war und e~ 
nach Stundert auf der Erde 
liegend, aufWachT-e ~ ohne daß 
es jemanden aufgefallen wäre. 

Jie Quin.~essenz dieser sogar> 
für Gesunde frustrierenden 
Vollzugssituation~ bedeutete 
für Peter I.J . ~ daß seinAUge
meinbefinden einen noch nie 
gehabten Tiefstand erreichte . 

Von den Anstaltsärzten wurde 
indessen eine moderne "Li cht
Rufanlage " für ihn gefordert~ 
die j edoch nicht genehmigt 
wu..r>de . Auch eine zweite. und 
dritte Freistunde~ die er im 
Vo'llzugskran.kenhaus als "ge
boten für seine GesW7.dheit 11 

in Anspruch genomm~n hatte.., 
wurde ihm hier ver>Weigert . 
Statt auf seine Besahwerden 
einzugehen und für Abhilfe zu 
sorgen~ erging eine Anweisung 
des Senator>s für Just1:z~ wo
nach jeder Beamte im Falle des 
Peter M. ermächtigt wurde .J oh
ne Rückf rage bei Sanitätepn 
oder ifrzten im Notf all die 
Feuerwehr> zu alarmieren~ um 
keine wertvolle Zeit zu ver
lieren. 

Dann~ endlich.J scheint sich 
Ende 19?9 etwas zu tun . Der zu 
dieser Zeit zuständi ge Chef
arzt der Ber liner Vo llzugsan
s tat Herr Dr. VoZker 
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Leschhorn (in der Zwischen
zeit verstorben durch Frei
tod - siehe auch Sonderausge
be 11der lichtblick" 1982)., 
sorgte dafür., daß Peter M. 
aufgrund seines sahZechten 
Gesundheitszustandes für ei
nen Tag zur erneuten Untersu
chung ins KZinikv;n Westend 
geschickt wurde. Dort erfolg
te dann ein kardiologisches 
Gutachten., dessen Ergebnis 
eine bedeutende Verschleahte
rnng gegenüber den früher er
mittelten Werten ergab. Hier 
wiP-d dabei auch erstmals bei 
der Untersuchung festge 
stellt., daß ein ausgeprägtes 
"Herz-Vorderwand-Aneyrisma" 
(Aneyrisma : Lokalisierte Er
weiterung einer Arterie) vor
handen ist. Das war im März 
1980. 

Als das Gutachten die AnstaU 
erreichte., war Dr. Leschhorn 
gerade inMoabit mit dem Hun-

gerstreik der Terroristen be
schäftigt und fertigte nur den 
Vermerk., der um erneute Vor
lage bei ihm aufforderte . Die
ses geschah dann auch zu zwei 
verschiedenen Zeiten. 

Leider steckte Herr Dr. Volker 
Leschhorn gerade in einem Hau
fen SchwieriglJ..?i ten (die auch 
letztendlich zu seinem Frei
tod führten) ., die während der 
dritten VorlagederAkten des 
Peter M. zu einem Krankenhaus
aufenthalt geführt hatten und 
ihn somit nicht in die Lage 
versetzten., eine Durchsicht 
derselben vorzunehmen. 

16 'der lichtblick' 

Da sich aber der C-esundh~its
zustand des Peter M. weiter 
verschlechterte., holte Dr. 
Kutz (zu der Zeit medizini
scher Direktor des Vollzugs
krankenhauses) die nv~ seit 
fünf Wochen lager-r1den Akten 
persönlich aus der Wohnun4 
des Dr . Lesahhorns ab und leg
te sie demneuen Chefarzt des 
Vollzugskrankenhauses vor . 

Dieser schickte Peter M. er
neut zur Untersuchung ins Kli
nikum Westend., diesmal zur 
Abteilung Nuklear-Medizin., 
und ließ eine Myokardszinti
graphie vornehmen. Befund: 
subtotaler RIVA-Verschlußbei 
Linksversorgungstyp . Gleich
zeitig s te U te man auch fest .. 
daß ein zweiter Infarkt in 
der Zwischenzeit stattgefun
den hatte U?Zd machte den Vor
schlag zu einer koronarogra
phischen Untersuchung, die 
mittels eines Isotop-Kon
trastmittels durchgeführt 
wird. Diesen Vorschlag nahm 
das Klinikum aber später wie
der zurück .. da_, wie man mein
te .. "die Lebensgefährdung da
bei zu groß wäre". 

Am 8. 1. 1982 e'Pfolgte dann ein 
weiterer Schritt in der Ange~ 
legenheit des Peter M. Drei 
A'rzte unterzeichneten einen 
Bericht an den Senator für Ju
stiz und sprachen darin von 
einer> "erhöhten" Lebensgefahr 
und einer "minimalen" Lebens
erwartung, wobei von "zwi
schen zwei bis fünf Jahren" 
die Rede gewesen sein soll . 

Vier Monate später folgt dann 
ein Bericht der zuständigen 
Teilanstaltsärztin an die 
Staatsanwaltschaft (vhersandt 
durch den Vertreter des Teil
anstaltsleiters III)., der zu
scunmengefaßt ergibt., daß für 
Peter M. der Aufenthalt im 
Knast gesünder ist als in der 
Freiheit _, Bewegungsmangel ihm 
nichts schadet und frische 
Luft aus ärztlicher Sicht 
nicht zu empfehlen sei . Ge
stützt wird diese Therapie ., 
so schreibt die A'rztin., auf 
ein Schreiben des Ltd. Med. 
Dir .., Herrn Dr. Kutz . 

Der Chefarzt des Vollzugs-

krankenhauses., Herr Dr. Rex., 
ordnet dagegen bei einer i m 
November 1982 erfolgten er
neuten Untersuchung an: viel 
Bewegung.. viel frische Luft 
und beantragt zusätzlich ein 
kardiologisches sowie psych
iatrisches Gutachten.. wohl .. 
um abschließend den Zustand 
des Peter M. beurteilen ~u 
können . 

Beide Gutachten Ziegen in der 
Zwischenzeit vor . Prof. ~P . 
Rasch (Psychiater) spricht in 
seinem Gutachten davon_, daß 
die Frage der Haftunfähigkeit 
eine Definationsfrage sei., 
die sich nicht entscheidend 
aus psychiatrischer Sicht be
antworten lassen würde und 
fragt seinerseits.. "ob eine 
mit gewisser Wahrscheinlich
keit eintretende weitere Ver
kürzung der ohnehin stark 
eingeschränkten Lebenserwar
tung des Herrn Peter M. durch 
eine Fortsetzung der Straf
verbvJ.3ung in Kauf genommen 
werden sollte., worauf sich 
letztlich die anstehende Ent
scheidung konzentrieren wür
de . " Auch dürfte zu berück
sichtigen sein., daßplötzlich 
auftretende Lebensbedrohli
che Verschlechterungen des 
Gesundheitszustandes nicht 
innerhalb des Strafvollzuges 
aufgefangen werden könnten . 
Prof. Dr. Schüren dagegen 
faßt in seinem Gutachten zu
sammen: Die Herzerkrankung 
des Peter M. mit Herzmuskel
schwäche .. bekannter koronarer 



Fler ze1'krankung und He1'zrhyth
musstörungen stellt zur Zeit 
sowie für> die nahe Zukunft 
kein unkalkulieroba1' hohes Ri
siko akute1' Lebensbedr>ohli
ahe1' bzw. Lebensverkürzender 
KompLikationen dar. Herr M. 
ist aus diesem Grunde durah
aus weiterhin als haftfähig 
zu bezeichnen. 

Diese Gutachten sind der An
staltsleitung und dem Senator> 
für Justiz seit Mai 1983 be
kannt. 

Seitdem wird - wie schon so 
(zu ! ) oft - wieder einmal al
Les ge~~ geprüft. 

Zwischenzeitliche Anträge des 
Peter M. ~ an Kv..1'sen des Reha
bilitations- Zentrums teilzu
neJunen, wurden abge Zehnt . Die 
tägliche Tablettenzahl Liegt 
weiterhin bei 21 ., nur daß die 
inha 7,t Zieh 11 sahweroer 11 gewor
den sind: Zum Teil enthalten 
sie jetzt Arsenik. 

5 Jahre und 4 Monate hat er 
bis heute verbüßt. Seine Ent
lassung.. nimmt man die End
strafe .. WÜrde noch 6 Jah1'e und 
4 Yorr.ate auf sich UXlY'ten Las
sen. Eine schier endlose Zeit 
unter diesen Umständen . Abe1' 
ist sie das wirklich? 

Nach Durchsiaht der diversen 
Gutachten kann man sich lei
der des Eindrucks nicht eru>eh-
1'en., daß hier mit Macht der 
Strafrechtsanspruch des Staa
tes aufrechterhalten werden 
soll; ungeachtet der Kosten, 
die ja auch in diesem FalZe 
der Gefangene aUeine zu tra
gen hätte. Ein weiterer na
türlicher TodesfalZ wird in 
Kauf genommen, wobei selbst
verständlich jeder Verant
W01'tliahe - in seiner> Kompe
tenz - die Richtigkeit seiner 
Entsaheidv~g nach dem Geset
zestext ber>uhigt ve1't1'eten 
kann, denn : gesetzwidrig ist 
das an den Tag gelegte Ver-

halten nicht - und ungewöhn
lich nux> für A~Genstehende . 

Die Tatsache des Umgangs im 
S~rafvolZzug mit kr~aken In
haftierten bedarf schon seit 
längerer Zeit einer NoveZUe
rv~g.. um endlich positive 
Verände~dngen eintreten zu 
lassen. Es ist nicht kurz vor 
Zwälf, sondern kv..1'Z da:f'.aah . 

Die sich steigernden Ängste 
des Peter M. können wir ver
stehen., und uns bleibt nur 
die Hoffnung, niemals in sei- · 
ne Lage versetzt zu werden. 
Längeren Knast zu ertragen 
ist gar nicht so einfach, wie 
schwer aber muß es erst unter 
diesen Voraussetzungen.. die
sen ständig kroeisenden Gedan
ken v~ die Entlassung pe1' 
Sa1'g, sein. 

-wa1'-
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PLANLOS 

Da ß die r echte Hand manchmal 
nicht \•leiß, \'las die linke tut, 
ist nichts Neues mehr . Neu ist 
auch nicht die Er kenntni s , daß 
solche Bandlungen mei stens 
mit Ausgaben verbunden sind , 
die man sich gut und gerne 
hätte sparen können. So natür
lich auch hier in der Anstalt 
Tegel. 

Jeder f r eut sich an und für 
sich über die Bildungsmaßnah
men , die im handwerklichen und 
schulischen Bereich angeboten 
werden . Die rege Teilnahme 
daran spricht für si,ch selbst . 

Unverständlich erscheint es 
uns jedoch, daß immer wieder 
Leute, die kurz vor ihren Ab
s c hlußprüfungen stehen , kurz
f r istig in den Offenen Vollzug 
verlegt \-Terden, obwohl sie ih-

re begonnene und fast vollen
dete Ausbildung dadurch ver
gessen können . 

Ausbildungen, die das Arbeits
amt f i nanziert hat und in d i e
sen Fällen ' rausgeschmisse
nes' Geld bedeuten . Gegen ur
plötzliche Entlassungen ist 
keiner gefeit; auch nicht die 
Anstalt, aber wann passiert 
denn das schon! 

Natürlich freuen wir uns über 
jeden Mitgefangenen, der es 
endlich geschafft hat und die 
JVA Tegel hinter s i ch lassen 
kann . Je eher , desto besser; 
jedoch '"erden auch viele, vie
le Lernwillige zu Ausbil
dungsmaßnahmen nicht zugelas
sen, da die Plätze besetzt 
sind . 

Und unter diesem Aspekt kann 
man eben die vorzeitigen Ver-

legungen dann nicht verste
hen, sondern muß sich fragen , 
ob die Ausbildung auch nur als 
humanistisch-fortschrittli
ches Aushängeschild dient und 
in die Reihe ähnlich motiva
tionsbedingter Maßnahmen ein
zugliedern ist . 

- war-

AUF DEN TON KOMMT ES AN 

Di e vielen Türme in der JVA
Tegel sind größtenteils neu
~ter Bauart, sicherheitsge
testet und laden nicht etwa 
zum "türmen" ein, sondern sol 
len gerade dem Freiheitsdrang 
der Inhaftierten "im Wege 
s t ehen ". 

Sie stehen zwischen hellen Be
tonroauern , rostigem Stachel 
dr aht und sehen sehr wehrhaft 
aus . Ein Paar "Ex tra- Türme" , 
die im Zuge von Bauar bei ten 
fällig wurden , kamen noch 
hinzu, und , damit zumi ndes t 
der optische Eindruck ein 
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frQundlicher ist, strich man 
auch diese Türme - wohl wegen 
des Kontrastes - mit einer 
dunkelbraunen Farbe an. 

Die sonne brachte dann an den 
Tag, was sich schon viele Leu
te vorher gedacht hatten; bei 
höheren Temperaturen war es 
für die Bediensteten auf die
sen Ungeheuern kaum auszu
halten. Eine Frischluft- Ven
tilation gehört eben nicht 
zur Standardausrüstung. 

So strich man die Türme jetzt 
wieder um- und sie erstrahlen 
in einem herrlichen Weiß. Das 
kommt nicht nur den höheren 
Temperaturen entgegen, son
dern ist auchweitaus "schieß
freundlicher". 

Daß man sich über diesen Dop
pel-Anstrich ernsthafte Sor
gen gemacht hat, ist kaum vor
stellbar. Geld, wenn es die 
Sicherheit betrifft, steht 
immer zur Verfügung. Das er
spart so manchen komplizier
ten Denkprozeß. 

Natürlich ist den Beamten der 
Umstri eh zu gönnen. Bei einem 
freundlich verlaufenen Turm
dienst ist die Ansprechbar
kei t des betreffenden Beamten 
bedeutend größer und somit 
frustloser für die Allgemein
heit. 

MERKE : 

OB BEAMTE, INHAFTIERTE, 
ANSTALTSLEITER, DELEGIERTE, 
JEDER LERNT BEIZEITEN SCHON, 
WO' S DRAUF ANKOMMT -

IST DER TON. 
- war-

SUIZID- VERSUCH 

Versuchte Se 1 bs t tötungen sind 
draußen häufig, häufiger je
doch sind sie hier drinnen. 
Die ihnen zugrunde 1 iegenden 
Ursachen hätten häufig ver
mieden werden können. Doch, 
wer hört denn schon auf so 
einen Hilferuf. Draußen kaum 
jemand und hier drinnen 
schon gar nicht. 

Peter T. - ein Mitgefangener 
der Teilanstalt I - fand man 
heute beim Aufschluß in sei
ner Zelle 1 iegend, blutver 
schmiert, vor. Wie schon fast 
üblich hatte man seine Ankün
digung wohl nicht ernst ge
nommen; obwohl, und auch das 
sollte gesagt werden, erbe
reits einenernsthaft gerne in
ten Versuch hinter sich hat
te. Schnitte an beiden Armen 
und am Hals sollten diesmal 
alle von der Ernsthaftigkeit 
überzeugt haben. 

Auch h.ier wäre das Geschehene 
vermeidbar gewesen, wenn ... 

Anlaß für seine letzte Hand
lungsweise war der Konflikt, 
in dem er sich in Hinsicht 
auf seine zuständige Sozial 
arbeiterin befand -und die 
hauptsächlich dafür verant
wortlich zeichnete - wie er 
auch dem Senator in einem 
''OFFENEN BRIEF11 mitteilte, 
daß er in den Regelvollzug 
des Hauses I I zurückverlegt 
werden so 11 te. 

Ohne Arbeit- und auch von 
der Arbeitsverwaltung nicht 
mehr vermittelt - paßte er, 
so seine Sozialarbeiterin, 
nicht mehr indas von ihr ge
wollte Gruppenbild. Basta! 
Auch sein zweimaliger Hin
weis, 11daß er das alles nicht 
mehr verkraften könne11 und er 
sich dann ja gleich aufhän
gen könnte, 1 ieß sie in ihrem 

Betr .: 11 Zur Diskussion gestell t 11 von Dr. Annemarie 
Wiegand. Artikelserie "Lichtblick 11 April, 
Mai , Juni und Juli 1983. 

Das Zahlenmaterial für die Zusanunenstellung der Ta
bellen und Graphiken wurde den amtlichen öffentli
chen Statistiken .. Rechtspflege und Strafvollzug .. , 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin 1976 - 1981 
entnonunen. - Red-
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Entschluß nicht wankelmütig 
werden. 

Christliche Nächsten! iebe, 
wie sie sie als überzeugte 
Katholikin immer wieder pre
digt, findet wohl nur auf ihr 
genehme und bevorzugte Gefan
gene Anwendung. Nicht jeder, 
wie es dieser Selbsttötungs
versuch zeigt, ist so abge
brüht, um damit fertig zu 
werden. Ab und an - und die 
Gefangenen des Hauses I beob
achteten das schon oft - ge
winnt der Erzengel Gabriel, 
der ja ein Rache- Engel war, 
bei besagter Sozialarbeiterin 
die Oberhand. Es ist halt 
schade, daßsieh die Gefange
nen ihre Sozialarbeiter nicht 
aussuchen können, sondernauf 
die angewiesen sind, die für 
die betreffende Station ein
gete i 1 t wurden. Gerade in die
sem Falle hier dürfte sich 
die Sozialarbeiterin bei der
artiger Auswahlpraxis wohl 
über akuten Arbeitsmangel 
dann beklagen können. 

Derper Notdienst ins Kranken
haus eingelieferte Mitgefan
gene konnte noch nachmittags 
in das Vollzugskrankenhaus 
überwiesen werden. Die Le
bensgefahr istvorbei, wobei 
man eher von einer Todesge
fahr sprechen sollte. 

Vergessen wird der Vorfall 



schne l l se in . Pei n li ches ve r
drängt man; -die Verantwor
t.ung dafUr trifft keinen. Wer 
steckt schon in dem Gefange
nen , wi rdmansich selber be
schwichtigen. Außerdem- und 
das darf man ja auch nicht 
vergessen: Man kann sieh doch 
nicht erpressen l assen! 

So i st also al les wieder in 
Butter, der Gefangene stört 
auch das Gruppenb i 1 d (mit Da
me?) nicht mehr, und man kann 
getrost zur Tagesordnung 
übergehen. 

Wi r dagegenmeinen , daß man es 
sich nicht so einfach machen 
sollte. Zur Verhütung bzw. 
zur Verminderung solcher Fäl
le solltemanein Seminar für 
alle Sozialarbeiter/Beamte 
·~ i nr i eh ten. 

Die Nichtbeachtungeines so l 
chen H i 1 ferufs zeigt vo~oh 1 am 
besten, in welchen menschen
verachtenden Bahnen hier ge
dacht wird. 

-war-

(IJGA) Initiative 
Jugend gegen Aufrüstung 

Organisationsgruppe Friedensfest vor dem Reichstag 6.August 1 983 

Kontakte: Roland Paulick 
t§..ff!ffi~ ... . Odenwaldstraße 1 0 

~:Z;\ ':l tlt ~..- 1 000 Berhn 41 
,,,;.~ ~~ '··'7~:~1~v "...,:-. Tel : 030/852 28 22 

- -~.'?' I •.~\ 
ß '8 

Eberhard Werner 
Eißholzstraße 1 0 
1 000 Berlln 30 
Te,!: 030/216 36 17 

ßankverotndung 
Bank für 
Gemetnw1rtschaft 
Berlin 
Konto Werner & Paulick 
Konto Nr 2048229900 
BLZ10010111 ~ · o~'h .! 

"9, -:~~# . 
':"~~p:·'~BOTS UND PUHDYS BEIM FRIEDENSKONZERT AM 6 . AUGUST 

BERLIN-WEST. - EINE SUPER-SESSICN STEIGT AM SAMSTAG_, 6. AUGUST, VOR DEM REICHSTAG : NEBEN 
DEN PUHDYS UND BOTS TRETEN DREI WEITERE TOP-GRUPPEN, MIT DENEN DIE VERHANDLUNGEN NOCH LAU
FEN, BEI EINEM OPEN-AIR-FRIEDENSKONZERT AUF. UND DAS GANZE OHNE EINTRITT. 

WIE BEREITS VOR 2 JAHREN LÄDT DIE INITIATIVE JUGEND GEGEN AUFRÜSTUNG (IJGA) ZU EINER RIE
SENFETE EIN: DAMALS HÖRTEN ETWA 60 000 MUSIK- UND FRIEDENSBEGEISTERTE DIE BERLINER FORMA
TION TANGERINE DREAM. DEN VERANSTALTERN GEHT ES MIT DIESEM KONZERT NICHT UM EIN MUSIKSPEK
TAKEL 'A LA WOODSTOCK' . ERINNERT WERDEN SOLL VIELMEHR AN DEN ERSTEN ABWURF EINER ATOMBOMBE 
DURCH DIE USA AUF HIROSHlMA VOR AN DIESEM TAG GENAU 38 JAHREN. NACH DEM FRIEDENSWOCHENENDE 
AM 7./8. MAI BILDET DIESES FEST EINEN WEITEREN HÖHEPUNKT IM KAMPFGEGENDIEDROHENDESTATfO
NIERUNG US-AMERIKANISCHER PERSHING II UND CRUISEMISSILES_, FÜR ABRÜSTUNG IN WEST UND OST. 
MIT EINEM PARALLEL LAUFaNDEN FRIEDENSMARKT SOLL DER FRIEDENSPOLITISCHE CHARAKTER DER VER
ANSTALTUNG UNTERSTRICHEN WERDEN . 

UM DAS KONZERT FINANZIEREN ZU KÖNNEN - EINTRITT WIRD WIE GESAGT NICHT ERHOBEN -, VERKAUFEN 
DIE VERANSTALTER INSGESAMT 40 000 FRIEDENSLOSE ZU JE FÜNF fv'ARK. ZU GEWINNEN GIBT ES BEI DER 
TOMBOLA PREISE IM WERT VON 50 000 MARK, DARUNTER EINEN VW-KÄFER, EINE SUZUKI GS 400 l.J'.JD 
MEHRERE REISEN . ORGANISATICNEN, FIR!-EN_, KAUFHÄUSER UND GESCHÄFTE, DIE DAS FEST DURCH PREIS
SPENDEN UNTERSTÜTZEN WOLLEN, KöNNEN SICH AN EBERHARD WERNER, ELSSHOLZSTRASSE 10, 1 BERLIN 
30_, TEL: 216 36 17, WENDEN . 
~· .. ~..._................................. ............ .... ........ .... ........ .......................................... ......... .............. . ".. ................... ".. ........ '+~'+~~~ ... '+'+T~·'+'++++~'+~ 

' der liehtblick' 19 



PRESSESPIEGEL 
bBE'2'2E'2bl EC Er 

DER TAGESSPIEGEL (vom 5.7. 1983) 

Im ,,Sommerloch" werden jetzt 
ausgesetzte Strafen vollstreckt 

Justiz: Haftanstalten aber weiter an der Obergrenze der Aufnahmefähigkelt 
In den Haftanstalten tut sich ZllJ' Zelt wte

der wte jede! Jahr .em Sommerloch• auf. 1!1 
seien mehr Haftplltze tret. weil a weniger 
Verurteilungen gebe, aagte jetzt JUJlb:apre
cher Volker Klhne auf Anfrage. Aber dte 
freien Plätze werden sofort wieder durch die 
sogenannte Nachvollstreckung aufgefllllt. 

Die Justiz bittet zur Zeit die zu einer ver
hältnismäßig geringen Freiheitsstrafe Verur
~ilten ins Gefängnis, deren Strafvollzug, wie 
berichtet, ausgesetzt worden war, weil die 
Haftanstalten überfilllt waren. So sitzen eini
ge jetzt statt im Süden am Meer in Tegel hin· 
ter Gittern. 

Aber trotz des .Sommerlochs" könnte nur 
ein geringer Teil der ausgesetzten Strafen 
jetzt vollstreckt werden, sagte Kähne, weil 
die Haftanstalten schnell die Obergrenze der 
Au!nahmekapazitllt erreichten. Begonnen wird 
die Vollstreckung der ausgesetzten Strafen 
mit den Fällen, in denen die Verurteilung am 
weitesten zurückliegt. Nach Ablauf bestimm· 
ter Fnisten können die Strafen nämlich nicht 
mehr volls.treckt werden. 

.,Drückendes" Ausländerproblem 
Ein weiteres .drückendes Problem • für die 

Justiz ist der hohe Ausländeranteil unter den 
Häftlingen. Von den etwa -4100 Gefangenen 
sind ungefähr 850 Ausländer. Der größte Tell 
von ihnen sei als Rauschgifttäter verurteilt, 
sagte Kähne. Trotz ihrer oft langen Haft be
kommen sie wegen Fluchtgefahr keine Voll
zugslockerungen wie Urlaub oder Ausgang, 
weil sie in der Regel nach über zweijährigen 
Strafen in ihre Heimatländer abgeschoben 

werdeJL Hinzu kommen Sprachprobleme, die 
nacll Kähnes Angab~ a:ucll die Arbeit der 
Beamten belasten. 

Vor allem hi der verhältnism!ßig enggebau
ten Untersuchungshaftan!talt Moabit komme 
es zur Zeit zu .Beeinträchtigungen•, weil die 
Moslems untu den Gefangenen zur Zeit den 
Fastenmonat Ramadan begehen und nachts 
nach Angaben von Gefangenen ihre Gebets· 
stunden durch das Fenster abhalten. Dies wur
de von dem Justizsprecher best!tigt; er hält 
aber dl.e Situation dort nicht für unerträglich. 
Gefangene dagegen beklagen, daß sie dadurch 
nicht schlafen könnten. 

Sedul SpelsepUlne 
Auch bei den Speiseplänen berücksichtigt 

die Justiz den Ausländeranteil. Für die Mos
lems gibt es abweichend von der normalen 
Kostform einen besonderen Speiseplan. Dane
ben variieren die Gefängnis-Köche den Spei
seplan aber noch weiter. So gibt es jeden Tag 
außerdem einen Speiseplan .Leichte Kost•, 
vor allem mit Brei, einen weiteren mit leich· 
ter Kost, fettarm für Gallenkranke, einen mit 
Diabetiker-Kost sowie einen für Vegetarier . 
Zubereitet werden die Gerichte von Beamten 
und Gefangenen in drei Küchen; in der Unter
suchungshaftanstalt Moabit, die auch die 
Fiauenhaftll!lstalt in der Lehrter Straße ver
sorgt, in Tegel und in Plötzensee. 

Ob die Auswahl weiter so groß bleibt, ist 
allerdings ungewiß. Der Justizsenator soll 
nach Kähne! Angaben nämlich 100 000 DM 
bei den Verpflegungsausgaben der Gelange. 
nen einsparen, um den Haushalt zu entlasten. 

(Tsp) 

Frull~FURTER RUNDSCHAU 

A 
BU 

FreiVI 

Gefangene sollen ki 
schließlich auf freiwillig4 
eine sozjaJlherapeutische 
legt werden k?nnen. Gru 
für soll eine Änderung dE 
Strafvollzugsgesetzes bei 
ger Aufhebung der im Strc 
enthaltenen Maßregel de1 
gung in eine sozialtherap• 
stalt sein. Der Bundes1 
20.Mad beschlosse~ ein 
ehenden G1!setzentwurf bo 
tag einzubringen. Der E 
auf eine Initiative des La 
Württemberg zurück. 

Der Gesetzentwurf hat • 
für die Sozialtherapie bis: 
hene gesetzliche ZweiSp1 
strafrechtlicher Maßrege 
zugsmaßnahme aufzuhebe 
eine ausschließliche "Vol 
zu ersetzen. 

Nach dem seit dem 1. 
geltenden Strafvollzugsg 
die Vollzugsbehörde einE 

R TAGESSPIEGEL (vom 7. 7 
Keine Kürzung bei Baft-Sp• 

Die sed:ts täglid:ten Speisepläne in c 
anstalten werden nid:tt gekürzt. Nac 
ben der Justizverwaltung hat der Fin 
tor auf die beabsichtigte Streichu 
100 000 DM im nädlsten Jah.r verzidl 
die wir berichtet hatten. Der Gesam· 
die drei Gefängnisküchen beträgt so1 
ter 6,1 Millionen DM im Jahr. 

Haftstrafe kann in der Heimat verbüßt werden~ 
Rund 500 Türken wollen bereits aus G efäognissen in der Bundesrepublik verlegt werden 

ATHEN, 29. Juni. Über 500 türkische 
Staatsbürger, die derzeit Haftstrafen in 
der Bundesrepublik verbüßen. dürfen 
sich Hoffnungen auf eine baldige Heim
kehr machen. Die Heimreise wird· aller
dings keine Reise in die Freiheit sein: 
ihre verbliebene Reststrafe müssen sie 
in einem türkischen G1!fängnis absitzen. 
Auch jene derzeit z.ebn Bundesbürger in 
türkischen Hattanstalten können · wohl 
demnächst ihre Koffer packen und die 
Reststrafe in der Bundesrepublik absit
z.en. 

Die Austauschaktion ist das Ergebnis 
des zum 1. Juli in Kraft tretenden Ge
setzes über internationale Rechtshilfe 
und eines entsprechenden zwischen
staatlichen Abkommens der Regterun
gen in Bonn und Ankara. Danach sollen 

Bürger der beiden Länder die Möglich
keit erhalten, Freiheit..••strafen, zu denen 
sie im jeweils anderen Land verurteilt 
worden sind, in der Heimat abzusitzen. 
Eine humanitäre Erleichterung bedeutet 
das vor allem für Bundesdeutsche, die 
in der Türkei ,mit dem Gesetz in Kon
flikt gekommen sind und in den dorti
gen GefängniSsen unter oft unzumutba
ren hygienischen Verhältnissen einsit
zen. Aber auch viele Türken. die derzeit 
in deutschen Gefängnissen Freiheits· 
strafen verbüßen, ziehen offenbar den 
Strafvollzug in ihrer Heimat vor. Schon 
jetzt haben 517 türkische Häftlinge in 
der Bundesrepublik einen entsprechen
den Antrag gestellt. 

Das Abkommen sieht ausdrßcklich 
vor, daß dfe von dem ausländischen Ge-

ridlt verhängte Strafe voll verbüßt 
werden muß. Das gilt auch, :wenn ein 
Straftäter nach deutschem Recht sehr 
viel milder bestraft worden wäre. So 
muß etwa ein Tourist, der wegen des 
Besitzes von Haschisch in der Türkei zu 
.einer langjährigen Haftstrafe verurteilt 
wird, diese Strafe auch in der Bundes
republik im Prinzip voll absitzen. Den· 
noch kann ibm unter Umständen im 
Wege der Begnadigung ein Teil der 
Strafe erlassen werden. Ob und 1n wel
chem Umfang die deutschen Behördett 
von dieser Möglichkeit ~brauch 
machen werden, muß allerdings ust die 
Praxis zeigen. 

Ahnliehe Abkommen wie da4 jetzt mit 
~ ceschloasene bereitet man in 
Bonn aud;un~t anderen Staaten vor. 



S DEM 
DESRAT 

t Ziel, die 
vorge~e; .. 

keit von 
nd Voll
nd durch 
~slösung" 

nen in eine sozialtherapeutische An
stalt verlegen, wenn die besonderen 
therapeutischen Mittel und sozialen 
Hilfen einer solchen Anstalt zu seiner 
Resozialisierung angezeigt sind. Dane
ben sieht das Strafgesetzbuch aller
dings ·erst mit Wirkung ab 1. Januar 
1985 eine Unterbringung von gefährli
chen Tätern, wie z. B. Rückfalltätern 
mi~ s~~werer Persönlichkeitsstörung, 
Triebtätern oder frühkriminellen an
gehenden Hangtätern in einer sozial
therapeutischen Anstalt aufgrund 
richterlich~r Anordnung vor. 

Gegen diese bisherige hMaßregellö
sung" besteht nach Ansicht des an
tragstellenden Landes eine Anzahl 
schwerwiegender grundsätzlicher Be
denken sowohl unter rechtsstaatliehen 
Aspekten als auch aus Grünelen der 
Praktikabilität. So sei es nach aHen Er
fahrungen für eine erfolgverspre
c~ende Behandlung unerläßlich, daß 
steh der Proband aus freien Stücken 
bereitfinde, an der Therapie mitzuwir
ken. 

TAGESZEITUNG 
Tod lnTegel 

Lebensgefährlich 
Erkrankter gefesselt 

ln Boafttwor1unq einer l<lelnen Anfrqe 
hat Jetzt der ~~tor btstatlgt. deS 
ein Hiftlmg der .JVA Tqctl 1m Apdl on 
~gen ~.nachdem trwe
nlge Stunden ~ tn den Hll\derl ge
teuelt ln ein l(ranktnhaua tral'\epcM1Jert 
Y(orden war. EI tltillUI $chemetltg10n· 
den ~tztlcl\ Ql)Uch, er1<rlnkte Ge
flnvene bel fJ~1'1.11'1tef' ~ fesaelr\. 
Dir velltorbene · Häftling litt an einer 
senwaren Zuckerkrankheit und hatte 
mehmllll Antrige auf tine zulitzlicht 
AulataftunD .,,., Zell• Qlltlllt. Zu
woln. tr·10 Tage YOI' Mlnttn Tod-eine 
SIQnall~ lftltlllltr.n .....,, dlt Ihm 
llnt' lehntfit ui\d ~ Alarmlfr\lng 
dlf Wlrtw tr'fl't6glloht t\ittt. DIIIW-An
~ wurde )~doch niCht mehr...,... 
&end bNrbtltet. der AnttiJtllrZt Uh • 
tonde,. MaSnahmen fOr nicht trforciel'
llch an. Aus dtr Senatsantwort lind keine 
welterln EINIIIhelten Oberdie Umatlnde 
del Todelfalls %U entnehmen, lla~ 
l8n ttWt ale YOI"' .. batzufrledenem t.cb 
der medlzinlechM s.trwuur{g ln'dln Ge
fing"'-'· .. 

Protest 
gegen Plötze-Neubau 

Am Samstag gegen halb zwei flogen 35.000 Flugblatter vom Europa-Center, der 
Gedächtniskirche und Werthelm. Die an der Kirche angebrachten Transparente 
wurden flugs von der Polizei entfernt ... Damit wir unseren Kindern Im Jahr 2.000 
nicht kleinlaut sagen müssen, wir haben von diesem Horrorbau doch gar nichts 
gewuBt'~ heißt es auf dem Flugblatt. Es geht um den Neubau des Knastes 
Plötzensee. "Früher sagte man Kerker, Konzentrationslager und Zuchthaus. Heute 
sagt man Vollzugsanstalt. Die Bezeichnungen klingen humaner, doch die Bedin· 
gungen werden immer härter." taz 

DAS PARLAMENT (vom 2.7.1 
Die Todesstrafe in den Mitgliedsländern des Europarates 

' Eine Übersicht 

Österreich: 
Belgien: 

Dänemark: 
Frankreich: 
Bundesrepublik Deutschland: 
Griechenland: 

/stand: 
Irland: 

Italien: 

Liachtenstein: 

Luxemburg: 
Malta: 

Niederlande: 
Norwegen: 
Portugal: 
Spanien: 

Schweden: 
Schweiz: 

Türkei: 
Großbritannien: 

Abgeschafft 1968 
Besteht in der Strafgesetzgebung für bestimmte Verbre
chen, wird jedoch praktisch nicht mehr angewandt. 
Letzte Hinrichtung: 1918 
Besteht für vorsätzlichen Mord, Hochverrat und andere 
Verbrechen. Letzte Hinrichtung: 1972 
Abgeschafft 1978 
Abgeschafft 9. Oktober 1981 
Abgeschafft 1949 
Besteht in der Gesetzgebung, wurde aber für politische 
Verbrechen abgeschafft. Letzte Hinrichtung 1972. 
Abgeschafft 1928 
Besteht für Landes- und Hochverrat und bestimmte 
Morde. Letzte Hinrichtung 1954. 
Abgeschafft 1948, außer für bestimmte militärische Ver
brechen und Verbrechen in Kriegszeiten. 
Besteht in der Gesetzgebung, wird jedoch praktisch 
nicht mehr angewandt. Letzte Hinrichtung 1795. 
Abgeschafft 1979 
Abgeschafft 1971 , außer f.ür militärische Vergehen und 
Verbrechen in Kriegszeiten. 
Abgeschafft 17: Februar 1983 
Abgesc~fft 1978 
Abgeschafft 1976 
Abgeschafft 1978, außer für militärische Vergehen 
Kriegszeiten. 
Abgeschafft 1973 
Abgeschafft 1942, außer für militärische Vergehen oder 
Verbrechen in Kriegszeiten. 
Weiter in Kratt 
Für !Mord abgeschafft 1969. Für andere Verbrechen 
praktisch nicht mehr angewandt. Besteht noch für be
stimmte Verbrechen in Kriegsz9iten. 



'EIN 
ROSCH! 

BETRETEN DES RASENS VERBOTEN! 

Die Säulen des Staates, wenn 
wir die Beamten einmal als 
solGhe bezeichnen wollen, 
tragen schwer . Besonders die
jenigen unter ihnen , die die 
Last in Form der Bewachung 
straffällig Geworqener über
nommen haben : Die Vollzugsbe
amten . Der dauernden Last der 
Verantwortung ausgesetzt -
Schutz der Bevölkerung vor 
den Gefangenen (oder umge
kehrt?) -. geben sie in die
sem aufopfernden Kampf ihr 
Letztes. Ihr Äußerstes! Hof
fen wir . daß es nicht ihr Ein
zigstes ist. 

Als besonders positive Aus
nahme in der Wahrung dieser 
verantwortungsbewußten beam
teten Tugenden, lernten wir 
in Herrn H . . . ... , seines Zei-
chens Sportleiter der JVA Te
gel, einen Mann kennen, der 
auf seinen sportgestählten, 
kräftigen Schultern nicht nur 
diese Last mit Leichtigkeit 
zu meistern versteht . sondern 
dem sein umweltbewußtes Den
ken zusätzlich noch gestat 
tet, mit Argusaugen die die 
Schotterplätze umspannenden 
Grünflächen (?) zu beobach
ten , zu bewachen und nötigen
falls auch mit der energi 
schen Konsequenz eines lang
gedienten Sportlers vor jeg
lichem Frevel zu schützen. 
Ein rundum richtiger Job für 
einen echten Mann, einem fai-
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re n Sportler .. 

Nur aus dieser Perspektive 
wird einem auch die Wichtig
keit seiner Aufforderung 
klar, die wir heute miterle
ben durften , als er im ver
antwortungsbewußt-befehlsge
wohnten Tone einige Gefange
ne- aufforderte, "sofort den 
Rasen zu räumen, da dieser 
sonst gelbe Flecke bekommen 
würde" . An rasche Entschei
dungen gewöhnt und sich der 
von ihm verkörperten Macht 
sehr wohl bewußt, konnte er 
a~f die Frage nach dem wohin 
sofort einen Ausweg aufzei
gen: Auf den Schotterplatz! 
Na bitte! Oie richtige Über
sicht muß man nur haben . 

Die anscheinend als Drohung 
so nebenbei hingeworfene Be
merkung, daß er zwecks Kon
trolle seiner Befehle gleich 
wieder vorbeikommen würde, 
wäre nicht notwendig gewesen; 
die geduckten Grashalme , die 
schuldbewußten Gesichter der 
Gefangenen, ja, selbst die 
wie geprügelt aussehenden 
Decken verkündeten für den 
aufmerksamen Beobachter , daß 
man solcher Autorität nichts 
entgegenzubringen hatte . 
Recht dem , dem Recht gebührt! 

Daß ca . 30 Grad bei blauem 
Himmel herrschten, der Rasen 
(!) Alltags und Sonnabends 
von Fußballspielern unter die 
"Füße" genommen wird -und nun 
auch noch durch die Belastung 
des menschlichen Gewichts 
eventuell (aber unbewußt, 
bitte!) einige Schotterstein
ehen zerdrückt wurden (die 
armen Dinger, die!) , sollte 
man als'umwel tbewußter Mensch 
und Knacki nicht etwa als Ent 
eder Belastung anführen . 

DAS BETRETEN DES RASENS ist 
auch draußen verboten, und, 
schließlich wollen wir doch 
nach § 3 StVollzG der Frei
heit so weit wie möglich an
gepaßt sein - oder werden! 

Auch dem größten Zweifler 
sollte mittlerweile klar 
sein, daß nicht wir , die zu 
bewachenden Kriminellen , in 
der Prioritäten-Liste an er-

ster Stel l e zu stehen haben, 
sondern so überaus wichtige 
Dinge wie Sicherheit , Ord
nung, Sauberkeit - und jetzt 
eben auch noch der Rasen -
den Reigen in dieser Liste an
führen . Hoffentlich ist das 
auch bald dem letzten der Ge
fangenen klar, damit man nicht 
immer wieder auf Selbstver
ständliches hinweisen muß . 

Wer das nicht einsieht - und 
wir befürchten, daß es die 
absolute Mehrzahl der Gefan
genen ist, der ist von der 
Resozialisierung noch genau
soweit entfernt, wie bei
spielsweise die Justiz von 
dem Begriff dBr "Gerechtig-' 
keit" oder der Vollzug vom 
humanistischen Denken und 
Handeln. 

Der Rasen ist nun einmal tabu , 
was sich jeder merken sollte , 
und die gnädige Erlaubnis 
die müden Hintern auf dem 
Schotterplatz zu lagern, war 
doch ein wirkliches Entgege_n
kommen . 

Oie von vielen hier festge
stellte zu Frust neigende Be
handlung , hat nichts mit dem 
bekannten Wort Behandlungs
vollzug zu tun, ist auch um 
Himmelswillen nicht unter 
"willkürliche Maßnahmen" ein
zuordnen . Wer so denkt, denkt 
fehl. 

Man sollte stattdessen an die 
so überaus schwere Verantwor
tung der Zuständigen denken 
und an den Zwiespalt ihrer Ge
fühle - in den sie gestürzt 
werden -. wenn sie durch die 
"Rasensitzer/lieger" in einen 
so bedenklichen Konflikt ge
drängt werden, wie es die Ent
scheidung zwischen der Lä
cherlichkeit und dem verord
neten Pflichtgefühl nun ein
mal darstellt . 

Hier ist - und das sollte ~ 
aller Öffentlichkeit einmal 
gesagt werden - eher Mitge
fühl und Verständnis für den 
mörderischen Dienst der Be 
wacher angebracht . 

-war-
kft _ __J, 



Kri ti sehe Zeiten a 11 erortens; 
auch odergerade im Knast. Im 
Zielfeuer der Kritik befindet 
sich auch der Anstaltsleiter 
der JVA Tegel, wie aus einem 
Bericht der 11 Landesarbei tsge
meinschaft der Sozialarbei
ter/Sozialpädagogen.. (LAG) 
hervorgeht, dendiese der En
quete-Kommission im April 83 
vorlegten. Ob und wieweit man 
sich mit der geübten Kritik 
auf Seiten der Anstaltslei 
tung auseinandersetzt-oder 
sie nur gelassen zur Kenntnis 
nahm - kann uns nur die Zu
kunft 1 ehren. Wirb 1 ei ben sehr 
skeptisch. Der Bericht, so 
meinen wir, spricht für sich 
selbst. 

1 . Oie ca. 1jährige Tätigkeit 
des derzeitigen Anstaltslei
ters (AL) hat zu einem Abbau 
der ohnehin geringen behand
lungsorientierten Ansätze und 

ZUR ABKEHR VOM BEHANDLUNGSAUFTRAG DES SJVOLLZG IM 
BERLINER STRAFVOLLZUG, DARGESTELLT AN EINIGEN 
MASSNAHMEN DES JAHRES 1982 UNTER DER LEITUNG DES 
ANSTALTSLEITERS HALVENSLEBEN IN TEGEL. 

~~··-~~·· ~······~~·~·-· 

zu einer Verhinderung weite
rer, dringend notwendiger 
Differenzierungen innerhalb 
der Anstalt geführt , deren 
deutlichste Ausprägung in der 
vergebenen Chance eines be
handlungsorientiertenVollzu
ges in der neuen TA V zu se
hen ist. 

2 . Der AL verzichtet auf die 
Entwicklung des gesetzlich 
geforderten Behandlungsvoll
zuges zugunsten eines perfek
ten Verwahr- und Ver\oJaltungs
vollzuges mit der Priorität 
"Sicherheit und Ordnung", der 
alles andere unterzuordnen 
ist . 

3 . Alle wesentlichen Verfü
gungen des AL waren au~ den 
Bereich "Sicherheit und Ord
nung" bezogen und führten in 
ihrer Konsequenz zu einer 
drastischen Verschlechterung 
des Anstaltsklimas . 

4 . In keinem Fall wurden vor 
Erlaß der Verfügungen mit den 

Vollzugsbeamten und dem Fach
personal an der Basis die Kon 
sequenzen für die jeweiligen 
Anstaltsbereiche erörtert ; 
ebensowenig hatten die Mi tar 
beiter die Chance, Alternati
ven einzubringen , bzw . objek
tiv unsinnige Verfügungen zu 
korrigieren . Das beispiellose 
Desinteresse dieses AL an ei 
nem behandlungsorientierten 
Vollzug wird in der völligen 
Ignoranz des Gesetzesauftra
ges , gegenüber den Argumenten 
einschlägiger Kammentatoren 
sowie den Sachargumenten der 
MitarbeiLer deuLlich . 

5 . l.Jie \.Jei t der AL in der Ni
vellierung (Gleichmachung . 
Red . ) der vor seinem Dienst
antritt in Ansätzen vorhande
nen unterschiedlichen Behand
lungsbereiche zu gehen bereit 
ist , zeigt z .B. die zunächst 
vorgesehene Einbindung der TA 
IV (Sozial therapie) in den so
genannten Zähleinschluß ge
mäß Verfügung 4/82 . Erst der 
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Proteststurm der Fachmitar 
beiter, selbst der Teilan
staltsleiterin , der von den 
Gefangenen angedrohte Hunger
streik und Arbeitsverweige
rung, smoJie wohl insbesondere 
die voraussahbaren Interven
tionen namhafter Wissen
schaftler führten zu der Kor
rektur der Verfügung bezüg
lich der TA IV. 

---

Die wichtigsten Verfügungen 
und ihre Auswirkungen auf die 
Vollzugspraxis sollen im Fol
genden dargestellt werden. . 
1 . Vorrang von Sicherhai t und 

Ordnung; 

2 . Verfügung 3/82: Sozialmit
telkürzung ; 

3. Verfügung 4/82, korrigiert 
durch 1/83 : Zähleinschluß ; 

4 . Verfügung 8/82: Übertra
gung der Befugnisse gemäß 
§ 156 Abs. 3 StVollzG auf 
den Sicherheitsbeauftrag
ten; 

5 . Verfügung 2/83 : Abschirm
station für Dealer; 

o. Verfügung 4/83 : Zu- und Ab
führen von Gefangenen ; 

zu 1 . Sicherheit und Ordnung 
haben in Tegel absolute Prio
rität ; der seit ca . 3 Jahren 
ausgebrochenen Sicherheits
hysterie haben sich alle Mit
arbeiter ungefragt und unwi
dersprochen unterzuordnen . 
Dem Vorrang von Sicherheits
und Ordnungsprinzipien wider
spricht der aus der Gesetzes 
geschichte und aus der Gesamt
heit aller Vorschriften des 
StVollzG zu entnehmende Ge
setzesauftrag , insbesondere 
der§§ 2 - 4, 81 ff , 141 ff , 
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154 ff , 160 StVoJ,lzG , eindeu
tig. 

Die im § 154 StVollzG formu
lierte gesetzliche Pflicht 
zur Zusammenarbeit aller bei 
der Erfüllung der Aufgaben 
des Vollzuges wird vom AL und 
den von ihm beauftragten Si
cherheitskräften mißachtet . 
Zwar gehört es zu den Aufga -

TA IV 

ben des Vollzuges zweifellos 
aucb die Aufrechterhaltung 
von Sicherheit und Ordnung . 
Nach dem Gesetzesauftrag aber 
gilt es primär , ein behand
lungsfreundliches Klima zu 
schaffen , als unabdingbare 
Voraussetzung für die Errei
chung des Vollzugszieles . 
Dies ist aber nicht möglich , 
wenn die Sicherheitskrälte 
ein vom übrigen Vollzug los
gelöstes Programm fahren und 
nicht den geringsten Willen 
zur Zusammenarbeit erkennen 
lassen . 

- Oie Sicherheitskräfte ver
schärfen das Klima für Ge
fangene und Bedienstete ; 

- in ihrer derzeitigen Wir
kungsweise schaffen sie 
erst die Probleme , für de 
ren Lösung sie dann auch 
sorgen ; 

- die Sicherheitskräfte brau
chen Konflikte, um sich ei 
ne Legitimation zu ver
schaffen ; 

- von den exessiven Sicher
heitsvorkehrungen sind in
folge ihrer Auswirkungen 
auf die Anstaltsstrukturen 
alle Gefangenen betroffen , 
obwohl empirisch festge
stellt ist, daß repress ive 
Maßnahmen nur bei einer 

Minde r zahl von Gefangenen, 
die problemlos f~?ststellbar 
ist, erforderlich sind; 

- die Praktiken der Sicher
heitskräfte sind gesetzwid
rig; an keiner Stelle hat 
der Gesetzgeber eine von den 
übrigen Mitarbeitern losge
löste und damit unkontrol 
lierte Einrichtung von Si
cherheitsabteilungen vor 
gesehen ; 

die "Sicher heitspr axis" in 
Tegel fördert ein Klima der 
Angst, Unsicherheit und des 
Verrats ; sie förde r t Denun
ziationen, Lügen , Intrigen 
und ein Spitzelsystem, dem 
leider zu viele Gefangene 
erliegen , weil sie sich Ver
günstigungen erhoffen; es 
werden frei erfundene Ge
schichten erzählt , die Mit 
gefangene nicht selten in 
nahezu ausvJegslose Si tuati
onen bringen ; 

-jeder Gefangene kann .einem 
Mitgefangenen jederzeit 
"die Beine weghaun "; soge
nannte "Aussagen" von In
sassen sind unvergleichbar 
bedeutsamer als Beobachtun
gen und Beurteilungen der 
Bediensteten, die über die 
Vorgänge der Abteilung Si
cherheit niemals informiert 
werden ; 

- die Sicherhai tskräfte legen 
eigene Akten an, die dem Zu
gr iff anderer Bediensteter 
entzogen sind ; Gruppenbe
treuer und Gruppenleiter 
erhalten kei ne Auskünfte 
über die "Verdachtsmomen
te", die gegen die von ih
nen zu betreuenden Gefan
genen vorliegen ; 

- die im "Lichtblick" Dez. 82 
erschienenen Ausführungen 
sind nur die Spitze des Eis
berges ; Verfahren vor Ge
richten werden eingestellt , 
weil die "Hinwei sgeber " 
nicht namhaft gemacht wer
den können , Richter äußern 
sich verwundert , daß die so
genannten "Zeugen " sich be
reits im Offenen Voll zug 
oder Fr eigang befi nden etc . 
etc . 



- die Sicherheitshysterie 
wird mit einem ungeheuren 
finanziellen Aufwand be
trieben, allerdings schei
nen keine Mittel zu hoch 
zu sein für das inzwischen 
umfangreiche Personal und 
dessen sachgerechter Unter
bringung und Ausstattung; 

- der AL vertritt die Auffas
sung, daß das StVollzG die 
regelmäßige Routinekon
trolle durch nicht mit der 
Behandlung beauftragte 
Dienstkräfte hergibt, auch 
wenn damit ein erheblicher 
Eingriff in die Behandlung 
verbunden ist; die dadurch 
erreichte Stigmatisierung 
einzelner Insassen oder 
Gruppen aus der Sicht der 
Mitgefangenen , die geeignet 
ist, weitere ~Informatio
nen" über den Durchsuchten 
in Umlauf zu bringen, hält 
er für unbedenklich; 

- im Gegensatz dazu Calliess, 
Müller-Oietz, KommStVollzG, 
Rdnr . 2 zu § 84, München 
1981, S. 237 : " 'Unvermute
te' Durchsuchungen , die 
1 laufend 1 durchgeführt wer
den, sind geeignet, ein Kli
ma des Mißtrauens und der 
Aggression zu schaffen oder 
aufrechtzuerhalten, das je
den behandlungsorientier
ten Ansatz im Keim erstickt. 
VV Nr . 1 zu § 84 verstößt 
in ihrer Undifferenziert
hei t gegen den Grundsatz des 
§ 81 Abs . 2 sowie gegen die 
in §§ 2 - 4 formulierten 
Vollzugsgrundsätze, die ·für 
alle Vollzugsmaßnahmen aus 
nahmslos gelten . Die hierin 
geforderten Maßnahmen kön
nen deshalb nicht als zuläs- .. 
sig angesehen werden (BT
Dr. 7/3998, 31 zu§ 71)."; 

- die Bediensteten geraten 
bei der Praxis der Sicher
hei tskräfte in eine ähnlich 
hilflose Situation wie die 
betroffenen Gefangenen; ei
ne vertrauensvolle Arbeit 
mit dem Insassen kann auf 
einer solchen Basis nicht 
gedeihen, da der Insasse 
die Position des Gruppenbe
treuers oder Gruppenleiters 

als außerordentlich schwach 
erleben muß. 

Vorrangig muß das politische 
Ziel für den Strafvollzug die 
Auflösung der Sicherheitsab
teilungen sein. Oie Außensi
cherung der Anstalt kann durch 
aus dem Behandlungsprozeß 
ausgegrenzte Bedienstete er
folgen, sobald jedoch ein In
sasse unmittelbar betroffen 
ist, sei es durch Hinweise, 
die ihn als Sicherheitsrisiko 
einstufen könnten, sei es 
durch auffälliges Verhßlten, 
so müssen die am Behandlungs
prozeß beteiligten Mitarbei
ter bei eventuellen Maßnah-

JVA-Tegel: Brutstättevon In
trigen und Denunziationen. 

men eingebunden werden. 

Alle sogenannten Routinemaß
nahmen haben zu unterbleiben, 
weil ihr Aufwand und ihre sub
kulturellen Folgen in keinem 
Verhältnis zu dem tatsächli
chen Nutzen stehen-und weil 
viel zu viele Gefangene in
zwischen als "Opfer" der Ab
teilung Sicherheit bezeichnet 
werden können. Das Heraus
greifen einzelner Gefangener 
aus größeren Gruppen, etwa 
beim Arbeitsaufschluß, zur 
Routinekontrolle wegen "Ver
dachts des Verstoßes gegen 
das BetmG" oder wegen "Mit
führens von Gegenständen, 
wel ehe geeignet sind, die Si
cherheit der JVA Tegel zu ge
fährden" haben aus GrUnden 
der unnötigen Stigmatisierung 

von Gefangenen zu unter blei
ben. Die üblichen Zellenkon
trollen müssen - in der Häu
figkeit je nach Vollzugsbe
reich variierend - von den 
Aufsichtsbeamtendurchgeführt 
werden, die mit der Betreuung 
der jeweiligen Gefangenen be
faßt sind . 

zu 2. Sozialmittal-Verfügung 
3/82 

Nach der Verfügung so~len Ge
fangene alle Außenmaßnahmen 
selbst finanzieren und zwar 
vom Eigen-, Haus- od~r Ober
br~ckungsgeld . Gefangene, die 
über unzureichende Eigenmit
tel verfügen, können von der 
Anstalt einen "VorschuB" er
halten, der nach entsprechen
der Kontodeckung wieder abge
bucht wird . Oie rechtliche wie 
auch die pädagogis~he · Würdi

gung dieser Verfügung ist au
ßerordentßch vielschichtig , 
so daß im folgenden nur einige 
wesentliche Aspekte aufge
führt werden sollen: 

- die Verfügung ist gesetz
widrig; Vollzugslockerun
gen sind Behandlungsmaßnah
men und als solche auch von 
der Anstalt finanziell zu 
unterstützen; einen Vor
schuß sieht das Gesetz wie 
auch die VV zu § 13 nicht 
vor; 

- Der Gefangene kann seinen 
Urlaub wie auch sonstige Voll
zugslockerungen in der Regel 
aus seinen eigenen finanziel
len Mitteln nicht finanzie
ren, auch wenn er sein gesam
tes Hausgeld einbringen wür
de; die VV Nr . 6 Abs. 2 zu 
§ 13 StVollzG kann nur dann 
volle Gültigkeit haben, wenn 
der Gefangene tarifgerecht 
entlehnt wird. Da dies be
kannt ist, wird von den Be 
zugspersonen auch die Kost
und Logiserklärung verlangt . 
Der in der Regel gewährte So
zialsatzvon10,60 DM pro Tag 
ist lediglich geeignet, den 
Gefangenen ein wenig unabhän
giger voQ seinen Bezugsperso
nen zu machen ; 

- nach der Verfügung 3/82 wer
den urlaubsfähige Gefangene 
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vor die Alternative ge
stellt, entweder Vollzugs
lockerungen wahrzunehmen 
oder den Einkauf , zu dessen 
Lasten die Abbuchung des 
"Vorschusses" in der Regel 
gEhen würde ; 

- damit wird die Arbeitsmoti 
vation nochweiter gesenkt ; 

- der Handel in der Anstalt 
gefördert; 

- die Gefangenen werden gera
dezu zur Kleinkriminalität 
(Schwarzfahren) animiert; 

- auch die Bereitschaft, il
legale Gegenstände einzu
bringen, wird größer; 

- die Abhängigkeit von ande
ren Gefangenen wird geför
dert. ebenso die Subkultu
rellen Aktivitäten (Kar
tenspielen etc . ); 

- die Sozialmittel des Jahres 
1981 betrugen ca. 100 . 000,
DM, für die JVA Tegel ein 
geradezu lächerlich gerin
ger Betrag; 

- der AL weigert sich , Urlaub 
als Behandlungsmaßnahme an
zuerkennen, andererseits 
ist er nicht bereit, dies 
schriftlich mitzuteilen; 

- der AL weigert sich, die 
Verfügung zu korrigieren , 
obwohl inzwischen abwei
chend davon verfahren wer
den soll; Maßnahmen im Rah
men der Vollzugsplanung , 
die mit Vollzugslockerungen 
verbunden sind , sollen nun 
doch von der Anstalt finan
ziert werden, sofern Eigen
geld oder Hausgeld nicht 
vorhanden sind; 

- besonders resozialisie-
rungsfeindlich ist der vom 
AL durchgesetzte Zugriff 
auf das Überbrückungsgeld 
für die Wahrnehmung von 
Obergangsmaßnahmen (Frei
gang oder Entlassung); 

- alle einschlägigen Kommen
tatoren weisen gerade der 
Entlassungsphase entschei
dende Bedeutung zu; in der 
gegenwärtigen Übergangssi
tuation des StVollzG ist 
auch besonders die Höhe des 
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Arbeitsentgeltes zu berück
sichtigen, die es angezeigt 
erscheinen läßt, alle zu er
übrigenden Mittel für die 
Zeit nach der Entlassung 
aufzusparen (Calliess, a . 
a.O. S . 107, München 1983); 

für den Berliner Haushalt 
dürften diese geringen Mit
tel keine Sanierung bedeu
ten , für den vor der Entlas
sung stehenden Insassen je
doch bedeuten diese Maßnah
men eine erhebliche Er
schwernis, zumal sich die 
Entlassungssituation ins
besondere hinsichtlich des 
Arbeitsmarktes immer 
schwieriger gestaltet und 
häufig viele Ausgänge zur 
Arbeitsfindung erforder
lich sind. 

zu 3 . Zähleinschluß 

Der sogenannte Zähleinschluß 
ist neben der Sozialmittal
verfügung das hinsichtlich 
einer behandlungsorientier
ten Vollzugsgestaltung deut
lichste Beispiel für den Ab
bau der in Ansätzen vorhande
nen Differenzierung der JVA
Tegel. Sie ist nicht nur be
handlungs-und damit auch re
sozialisierungsfeindlich , 
sie führt auch zu einer Ge
samtverschlechterung des Kli
mas, versetzt die Gßfangenen 
in die traditionell ohnmäch
tige Objektrolle und steht 
dem Verhältnismäßigkeits
grundsatz der §§ 4 und 81 ff 
StVollzG entgegen . 

Bei allen Maßnahmen im Bereich 
Sicherheit und Ordnung sind 
besonders gründlich die Ver
hältnismäßigkeit der Mittel 
sowie ihre Auswirkungen auf 
die Anstaltsstrukturen und 
das Behandlungsklima zu prü
fen . Nach Calliess, Müller
Dietz , 1981 , S . 230, hat der 
Verhältnismäßigkeitsgrund
satz zwei Aspekte , die beide 
zu beachten sind: ~Er meint 
zum einen die Angemessenheit 
des Mittels im Verhältnis zum 
Anlaß der Maßnahme und zum 
anderen die Erforder lichkeit 
des Mittels im Verhältnis zu 
erstrebten Erfolg . " 

Im Hinbl ick auf den Zählein
schluß ist das Erfordernis 
der Häufigkeit (zum Auf
schluß, um12 . 15, um17.00 Uhr 
und zum Einschluß) schon frag
lich, zumal noch diverse 
Zwischenzählungen, etwa in 
den jeweiligen Betrieben hin
zukommen; der Einschluß zu 
Zählzwecken in strukturierten 
Bereichen ist unnötig und be
handlungsfeindlich . 

Oie undifferenzierte Anord
nung verkennt, daß im Wahn
gruppenvollzug andere, weni
.ger einschneidendeMittel ei
ner sicheren Zählung beste
hen . 

- Im Wohngruppenvollzug wären 
Strichlisten eine geeignete 
Zählmöglichkeit; 

- die Zählung sollte sofort 
nach Rückkehr von der Ar
beit erfolgen und nichtmit
ten im Freizeitprogramm um 
17 . 00 Uhr, bZ\.J , in der Mit
te der Mittagspause. Zu die
sen Zeiten sollen die Insas
sen gerade zusammen Aktivi
täten veranstalten und 
nicht unter Einzelverschluß 
gehen; 

- die Häuser sollten soweit-

Einschluß, Wegschluß, 
schluß, Umschluß, Abschluß 
Vorschluß, Durchschluß, e 
gibt unter dem Stri eh nur ei 
nes, nämlich: Kurzschluß! 



gehende Autonomie haben, 
daß sie nach erfolgter Zäh
lung ihre jeweiligen Pro
gramme weiterführen können 
und nicht , wie zur Zeit , 
warten , bis alle 1 300 In
sassen gezählt sind , der 
"Bestand" gemeldet wird und 
der Aufschluß erfolgen 
kann . Wohngruppenbereiche, 
die in 5 Minuten die Zäh
lung durchgeführt haben, 
müssen bis zu 30 Minuten 
und länger den Verschluß 
einhalten ; 

- das Zie l, nämlich die siche
re Zählung der Insassen kann 
in den meisten Bereichen der 
JVA Tegel ohne Einschluß , 
dur ch Abhaken einer Liste~----------------------------------~--~~----~~----------_J 
oder durch Verschluß der gebandelt zu haben, von den 
Abteilungstüren durchge- 2 nur mit Zustimmung der Auf- übrigen Insassen zunächst ge
führ t werden ; die Verfügung sichtsbehörde zugelassen ( § .trennt werden müssen, ist un
zeigt aber , daß es tatsäch- 156 Abs . 3 StVollzG) · Nach bestritten. Nach der vom AL 
l ieh nicht um die Einrich- dem Willen des Gesetzgebers jetzt herausgegebenen Verfü-

soll die mit einer Entklei-tung eines behandlungs- gung nützt dem so Unterge-
freundlichen Klimas geht . dung verbundene Durchsuchung brachten aber auch ein frei

nur auf einen besl:immten Kreis daß gar nicht die Absicht spruch nichts, jedenfalls be -
'von leil:end täl:igen Beamten besteht , die derzeit vor- deuten; diaser Keinesfalls 8i-
oder auf Kol"'ferenzen übertra-handenen personellen, räum- ne Rückverlegung, sondern 

liehen und konzeptionellen gen werden dürfen (BtDr . diese steht im Ermessen des 
Möglichkeiten ZurErfüllung 71918 • s . S7) . Teilanstaltsleiters I unddem 
des Gesetzesauftrages aus- Mit Zustimmu~gderSenatsver- Sicherheitsbeauftragten. Auf 
zunutzen , sonder n daß es wal~ung hat der AL die Anord- Grund der außerordentlich 
gi lt , die Gesamtanstalt auf nung der für die Betroffenen einschränkenden Haftbedingun 
den kleinsten gemeinsamen außerordentlicheinschneiden- gen auf der Dealer-Station 
Nenner, dem Regelvollzug den Maßnahmen auf die Teilan- müßte zumindest sicharge
mit der Prior ität Sicher- staltsleiter und den Sicher- stellt sein , daß Betroffene , 
heit und Ordnung auf der heitsbeauftragten oder auf die einen Freispruch , bzw . 
Ba sis einer gutfunktionie- deren jeweilige Vertreter eine Einstellung des Ermitt
r enden Ver waltungeinzupen- übertr agen . Abgesehen davon , lungs- bzw . Strafverfahrens 
deln . So ist auch die Abwehr daß nicht einmal die Teilan- erreicht haben, nicht der 
und unkeoperative Haltung staltsleiter regelmäßig von Willkür der Sicherheitskräf
des AL gegenüber Fachmitar- den Durchsuchungen der Si- te ausgesetzt sind . 
beitern zu erklären, die cherheitsgruppe in Kenntnis 
z . Z. allein diesen gesetz- gesetzt werden, zeigt diese 
widrigen Vollzug in Frage Übertragung deutlich das Maß 
stellen und kritisieren . der 3e~ugnisse , die der AL 

zu 4 . 

"Nur bei Gefahr im Verzuge 
oder auf Anordnung des An
staltsleiters im Einzelfall 
ist es zulässig, eine mit ei
ner Entk l eidung verbundene 
kör per liche Durchsuchung vor
zunehmen . ( .. )" § 84 Abs . 2 
StVollzG . Wegen de r besonde
r en Bedeutung einer solchen 
Unter suchung hat der Gesetz
geber die Über tragung der 
Durchsuchung gamäß § 84 Abs . 

dem Sic~erheitsbeauf~ragten 

zugeberbereit ist. Zweifel
haft: ist , ob diese Bedienste
ten das erorderliche Finger
spitzengefühl bei derart ein
schneidenden ~aBnahmen haben 
können . 

zu 5. Abschirmstation für 
Deal er 

Daß Gefangene , die auf Grund 
begründeter Tatsachen unter 
Verdacht geraten sind , in der 
Anstalt mit Betäubungsmitteln 

zu 6 . Zu- und Abführung von 
Gefangenen 

Diese Verfügung degradiert 
die Bedienstete~ endgültig zu 
hirnlosen Marionetten , denen 
man nur noch ei'le Stoppuhr in 
die Hand drücken sollte . Die 
Mauern sind zwar höher gevJor
den, d . h . , die Sicherung nach 
außen ist besser, mit der 
Freizügigkeit innerhalb der 
Anstalt ist es jedoch schlecht 
bestellt . Die Ausfallquote 
aufgrund von Krankheit soll 
in Tegel jetzt ber eits 24 % 
betr agen . Auf die Steigerung 
darf man gespannt sein . 
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SITUATION 
IM BERLINER 
STRAFVOLLZUG 

Landesarbeitsgemeinschaft der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen nen Strafvollzugsberßiche , 
(LAG) bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin. auf die Verwaltung , die poli -

tischen Mandatsträger und die 

Mi tglied der Bundesarbei tsgemeinschaft e.V . Öffentlichkeit darum bemüht, 
die Realität des Strafvollzu

- Dieser Bericht zeigt die Situation der Sozialarbeiter 
Sozialpädagogen im Berliner Strafvollzug und ist Teil ei 
ner Arbeit, die der ENQUETE- KOMMISSION vorgelegt wurde . 

und ges so zu verändern , daß in 
den Berliner Strafanstalten 
die vom Gesetzgeber gewollte 
Priorität von Behandlungsmaß
nahmen gegenüber Sicherheits
maßnahmen erfolgt , also das 
Arbeitsfeld Strafvollzug zu 
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Berlin, den 18.4. '83 

1 . EINLEITUNG 

Angesichts der sich ständig einem "normalen" Arbeitsfeld 
verschlechternden Arbeitsbe- der Sozialarbeit/Sozialpäd
dingungen , mit denen sich im 
Berliner Strafvollzug tätige 
Sozialarbeiter und Sozialpäd
agogen täglich konfrontiert 
sehen und der Erfahrung der 
ständig f ortschre itenden 
Fremdbesetzung von Sozialar
bai terstellen durch Mi tarbei 
ter des allgemeinen Vollzugs
dienstes und des gehobenen 
Verwal t·ungsdienstes , wurde 
für viele Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen deutlieh , daß 
ihre berufsständischen Inter
essen weder von den Berufs
verbänden noch von den Gewerk
schaften in adäquater Form 
vertreten werden . 

Aus diesem Grunde entschloß 
man sich im März 1982 zur Bil
dung einer Landesarbeitsge
meinschaft der Sozialarbei
ter/Sozialpädagogen bei den 
Justizvollzugsanstalten 
Berl in (LAG) . Oie ist einer 
Bundesarbeitsgemeinschaftan
gegliedert . Sie versteht sich 
als berufsständische Vertre
tung und ist durch ständiges 
Einwirken auf die verschiede-

agogik umgestaltet wird . 

Die von den meisten Sozialar
beitern und Sozia lpädagogen 
erkannte Notwendigkeit einer 
gemeinsamen Vertretung 
schlägt sich auch in der Mit
gliederzahl der LAG nieder . 
Z. Zt . sind 80 % aller im Ber
liner Strafvollzug tätigen 
Sozialarbeiter und Sozialpäd
agogen in der Landesarbeits
gemeinschaft organisiert . Da
mit ist die Landesarbeitsge
meinschaft innerhalb kürze
ster Zeit zum wichtigsten be
rufspolitischen Forum dieser 
Berufsgruppe geworden . Zu 
sätzlich haben sich weitere 
Mitarbeiter aus dem Justizbe
reich und weite r e Interes
sierte in einem Fr eundes- und 
Förder kreis der LAG zusammen
geschlossen . 

In den vergangenen 12 Monaten 
hat sich die Landesarbeitsge
meinschaft darum bemüht , dem 
Abbau von Sozialarbeiterstel
len entgegenzuwir ken . Sie hat 
versucht - wenn auch nicht 



immer mit Erfoig - s i ch für 
die Umsetzung von erarbeite
ten Behandlungskonzeptionen 
in einzelnen Vollzugsberei
chen einzusetzen und durch 
eine gezielte Öffentlich
keitsarbeit die vorhandenen 
Probleme und Mißstände inner
halb des Justizvollzuges auf
zudecken . Sie warweiter dar
um bemüht, einzelne Mitglie
der oder die gesamte Berufs
gruppe gegen pauschale und 
unqualifizierte Vorwürfe und 
Angriffe, wie sie etwa in der 
Studie "Zur Situation der so
zialen Berufsgruppen im Ber
liner Strafvollzug" der Fach
hochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege zum Ausdruck 
kommt, zu verteidigen . 

Im Rahmen der vielfältigen Ak
tivitäten der LAG fand am 13. 
9. 1983 auch ein Gespräch zwi
sehen dem erweiterten Vor
stand der Landesarbeitsge
meinschaft und dem damaligen 
Senator für Justiz , Herrn 
Prof. Dr . Scholz, statt. In 
diesem Gespräch wurden unter
schiedli che Probleme des Ber
liner Strafvollzuges, mit de 
nen sich die Sozialarbeiter 
konfrontiert sehen , e-rörtert. 
Der Schwerpunkt wurde jedoch 
durch die Diskussion des "Ber
liner Gruppenleitermodells" 
und derdamit verbundenen Fra
ge - welche Stellung der So
zialarbeiter /Sozialpädagoge 
innerhalb der Hierarchie der 
Institution Strafvollzug ein
nimmt bzw. einnehmen sollte -
gebildet . 

Diese Frage, die ganz wesent
lich das Grundverständnis von 
Sozialarbeit im Strafvollzug 
berührt , wurde von der LAG 
aufgenommen und weiter ver
folgt . So fand zu diesem The
ma vom 29 . 11 . -3.12. 1982 ein 
Seminar im "Haus der Stille" 
unter dem Titel "Behandlungs
auftrag und Gruppenleiter
funktion im Berliner Straf
vollzug" statt . An der Tagung 
nahmen Sozialarbeiter/Sozi
alpädagogen, Psychologen und 
Diplompädagogen aus allen Be 
reichen des Berliner Straf
vollzugs teil. 

Dabei wurden di e Perspektiven 
und Grenzen des Gruppenlei 
termodells diskutiert und die 
Möglichkeit der Positionsbe
stimmung von Sozialarbeit an
gesichts der restriktiven 
Entwicklung in fast allen Ju
stizvollzugsanstal ten Berlins 
analysiert. 

Das vorliegende Papier ist 
mittelbares Ergebnis dieser 
Tagung . Es stellt den Versuch 
dar, das Grundverständnis und 
die Funktion von Sozialarbeit 
/Sozialpädagogik im Straf
vollzug als Teil einer allge
meinen Sozialerbei t zu formu
lieren. Es berücksichtigt je
doch auch die Besonderheiten 
des Berufsbildes, die sich 
aus einerArbei t in einer to
talen Institution ergeben . 

SCHAFFEN, SONST "SCHAFFT" MAN 

UNS MIT DER ZEIT - ABER AB. 

2. BERUFSPOLITISCHE LEITTHE
SEN DER LANDESARBEITSGE
~lliiNSCHAFT DER SOZIALAR
BEITER/SOZIALPÄDAGOGEN 
BEI DEN JUSTIZVOLLZUGSAN
STALTEN BERLIN 

(1) Sozialarbeiter/Sozialpäd
agogen bemühen sich um die 
Durchsatzung des im § 2 St
VollzG formulierten Vollzugs
ziels als Ziel aller im Voll
zug durchgeführten Maßnahmen. 
Sie nehmen ihre Aufgaben auch 
im Sinne des Schutzes der All
gemeinheit und der inneren 
Sicherheit der Justizvoll
zugsanstalten war. 

(2) Sozialarbeiter/Sozialpäd
agogen streben die Durchsat
zung ihrer Ziele im Rahmen 
einer interdisziplinären Ko 
operation aller am Vollzug 
beteiligten Berufsgruppen an . 

(3) Sozialarbeiter/Sozialpäd
agogen verstehen den gesetz
lichen Behandlungsauftrag als 

- individuelle Hilfeleistung 
für die Inhaftierten 

- Mitarbeit an der Gastal tung 
des Aufgabenfeldes ... und 

- öffentliche Aufklärung und 
Veränderung der gesell
schaftlichen Bedingtheit 
abweichenden Verhaltens . 

(4) Die Inhaftierten werden 
dabei nicht als Objekte eines 
administrativen Zugriffs ver
standen. Sie sind vielmehr 
Subjekte in einem gemeinsamen 
kommunikativen und kooperati 
ven Handlungssystem. 

(5) Unter den gegenwärtigen 
gesetzlichen Bedingungen er
scheint ein solches Behand
lungsverständnis noch am ehe
sten im Rahmen einer Vollzugs
konzeption wie der des "Ber
liner Gruppenleitermodells " 
realisierbar . 

(6) Oie Realisierung des Be
handlungsauftrags innerhalb 
des "Berliner Gruppenleiter: 
modells" fordert jedoch eine 
stabile auf die Fachlichkeit 
der Berufsgruppe zugeschnit 
tene, institutionelle Ausge 
staltung der Volizugskonzep
tion, die die Entscheidungs
kompetenz und Vorgesetzten
rolle des Wohngruppenleiters 
absichert. 

(7) Sozialarbeiter/Sozialpäd
agogen sind als Wohngrup
penleiter Teil der Hierarchie 
der Berliner Strafanstalten 
und den Anforderungen der In
stitution als "Dienstherrn" 
verpflichtet . Aufgrund ihrer 
Fachlichkeit und des gesetz
lichen Behandlungsauftrags 
vertreten sie jedoch auch die 
objektiven und subjektiv ar
tikulierten Bedürfnisse der 
Inhaftierten gegenüber der 
Institution . 
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Den so entstehenden Loyali 
tätskonflikt begreifen sie 
als Teil der Berufsrolle und 
fundamentalen Bestandteil der 
Sozialarbeit im Strafvollzug. 

(8) Die inhaltliche Bewälti
gung der Aufgaben eines Wahn
gruppenleiters fordert eine 
Verbindung von administrati
ven und pädagogischen Ge
sichtspunkten unter dem Pri
mat einer pädagogischen Fra
gestellung . Dies setzt jedoch 
eine aus Wissen, Haltungen 
und spezifischen Methoden be
stehende Kompetenz voraus, 
wie sie nur im Rahmen eines 
sozialwissenschaftliehen 
Studiums der Sozialarbeit/So
zialpädagogik bzw . der Psy
chologie erworben wird. 

3. ZUR SITUATION VON SOZIAL
ARBEITER/SOZIALPÄDAGOGEN 
IN DEN BERLINER STRAF AI\J
STALTEN 

Der Anfang der 70iger Jahre 
begonnene Obergang vom Ver
geltungsvollzug zum Behand
lungsvollzug ist ins Stoppen 
geraten und, bezogen auf die 
meisten Berliner Anstalten, 
ins Gegenteil verkehrt wor 
den . Oie Frage - wie wichtig 
ist die Sozialarbeit/Sozial
pädagogik im Strafvollzug? -

.wird kaum noch diskutiert. Da
gegen zeigt jedoch der Voll
zugsalltag mit den wieder be
stimmenden Prinzipien der Si
cherheit und Ordnung wie 
wichtig Sozialarbeit und So
zialpädagogik derzeit im Ber
liner Strafvollzug genommen 
wird. 

HYSTERIE STELLTE MAN SICH KON
TRÄR ZUM GESETZESAUFTRAG. SO 
WAR DER "BEHANDLUNGSVOLLZUG" 
IN DIE PFANNE GEHAUEN, BEVOR 
MAN RICHTIG BEGONNEN HATTE . 

Immer neue Verfügungen sorgen 
für immer weitere Einschrän
kungen der ohnehin geringen 
Freiräume , die bisher inner
halb der Strafanstalten zur 
Verfügung standen . Da werden 
wichtige Behandlungs- und 
Freizeitaktivitätenunterbro
chen , um unsinnige Zählaktio
nen durchzuführen . In manchen 
Anstalten greifen speziell 
ausgebildete Sicherheitsgrup
pen in das sozialpädagogische 
Wohngruppengeschehen ein, 
führen Kontrollen und Unter
suchungen durch , ohne den Ver
such zu machen (z . B. durch 
vorherige Kontaktaufnahmemit 
den Behandlern), Sicherungs
maßnahmen gegen Behandlungs
maßnahmen abzuwägen . Diese 
Sicherheitskräfte verschär
fen das Klima für Bedienstete 
und Gefangene und schaffen 
durch ihr Vorgehen die Pro
bleme, für deren Lösung sie 
dann sorgen sollen . 

Durch die Einführung neuer Si
cherheitsgruppen und durch 
andere Maßnahmen verlieren 
Sozialarbeiter und Sozialpäd
agogen immer stärker ihre 
Einflußmöglichkeiten auf die 
Gestaltung des Vollzuges . 
Durch willkürliche Maßnahmen 
(Oberbelegung, Sicherheits
vorschriften) wird ihnen im
mer stärker die fach-spezi fi
sehe Basis entzogen . Sie die
nen als Prellbock und Blitz
ableiter für die berechtigte 
Empörung der Insassen über die 
sich massiv verschlechternde 
Situation , darüberhinaus le
gitimieren sie diesen Vollzug 
durch ihre Anwesenheit und 
durch die Erstellung von Kon
zeptionen, die zwar nicht rea
lisiert werden, jedoch allen 
Interessierten als Beweis der 
Fortschrittlichkeit des Ber
liner Strafvollzuges zur Ver
fügung gestellt werden. 

Diese Entwicklung prägt maß
geb lieh den Berufsalltag. Der 
Behandlungsauftrag kann kaum 
noch wahrgenommen werden . Ge 
Plante und gezielte pädagogi
sehe Interventionen sind in 
dieser sich fast täglich ver
schärfenden Situation nicht 
mehr möglich . 

In de r Folge müssen die psy
chosozialen Ber ufsgruppen 
immer deutlicher ·erkennen , 
daß ihre Fachlichkeit in die
sem Praxisfeld nicht er
wünscht ist , sondern bekämpft 
wird . 

Sozialarbeiter/Sozialpädago
gen werden weitgehend dequa
lifizierend~eingesetzt . Sie 
übernehmen immer stärker Feu 
erwehrfunktion und versuchen 
Schwierigkeiten, die dadurch 
entstehen , daß sich andere 
Mitarbeitergruppen immer we
-niger als soziales Dienstlei-
stungssystem zur Durchführung 
von Behandlungsmaßnahmen ver
stehen, aufzufangen und abzu 
mildern. 

So führen Sozialarbeiter/So
zialpädagogen heute vielfach 
Einzelkämpfe gegen eine total 
bürokratisierte Verwaltung . 
Sie bemühen sich um eine mög
lichst rasche Bearbeitung von 
Sozialmittelanträgen , laufen 
persönlich mit den Gefange
nenpersonalakten von einer 
Dienststelle zur anderen, da 
die Bearbeitung von Urlaubs
anträgen ansonsten unvertret
bar lange dauern würde, und 
versuchen durch persönliche 
Kontakte zu anstaltsinternen 
Arbeitsbetrieben ihren Insas
sen Arbeit zu vermitteln, 
weil sich die Arbeitsverwal 
tung dazu nicht in der Lage 
sieht . 

So'sind die Angehörigen der 
psychosozialen Berufsgruppen 
in einem immer stärkeren Ma 
ße gezwungen , ihre· Arbeit an 
fachfremden Normen auszurich
ten, um überhaupt noch im In
teresse der Betroffenen tätig 
werden zu können . Schon heute 
leisten sie vielfach we~tge
hend Verwaltungsarbeit . 

Institutioneil ist nicht mehr 
der Pädagoge oder Behandler 
gefordert , der die Resoziali 
sierungsarbeit initiiert und 
weiterführt; gefordert ist 
der administrative Wohngrup
penverwalter, der die büro
kratischen Aufgaben wahr~ 

nimmt , ansonsten den Vo l l 
zugsalltag jedoch nicht be
einflußt . 



4. BERUFSBILD VON SOZIALAR
BEITERN/SOZIALPÄDAGOGfu~ 
IM RAI-IlvffiN DES BERLINER 
GRUPPENLEITER~DELLS 

Ein spezielles Berufsbild für 
Sozialarbeiter/Sozialpädago
gen ist im Strafvollzugsge
setz nicht ausformuliert. Der 
Gesetzgeber hat darauf ver
zichtet , um neuen Entwick
lungstendenzen im Gegensatz 
zur alten Gefängnisfürsorge 
nicht vorzugreifen und um 
neue Entwicklungen der So
zialarbeit zu berücksichti
gen . 

Es kann jedoch auch 6 Jahre 
nach Einführung des Straf
vollzugsgesetzes kein Zweifel 
daran bestehen, daß Sozialar
beiter/Sozialpädagogen ganz 
\ve sent lic~ die Aufgabe haben, 
das Vollzugsziel als Ziel in
stitutionellen Handelns in 
den Strafanstalten durchzu
setzen, um so die Umgestal
tung des Verwahrvollzuges in 
einen Behandlungsvollzug ganz 
wesentlich mitzutragen . Damit 
ist die Arbeit an der Verän
derung des Aufgabenfeldes ei
ne wichtige Funktion der So
zialarbeit im Strafvollzug. 

Der Auftrag, die Strafanstal
ten zu verändern, wurde in 
Berlin durch eine im 2 . Be
richt über die Situation im 
Berliner Strafvollzug des 
Berliner Senats an das Abge
ordnetenhaus vom 2 . 2.1973 
vorgelegte neue Vollzugskon
zeption (Berliner Gruppenlei
termodell) institutionell ab
gesichert . Der wesentliche 
Inhalt dieses Modells bestand 
darin, daß in den Anstalten 
überschaubare Vollzugseinhai
ten (Wohngruppen) gebildet 
werden sollten. Auf diese Wei
se sollte den Inhaftierten die 
Gelegenheit gegeben werden, 
durch fest zugeordnetes Per
sonal mit sozialerzieheri
schen Fähigkeitenangeleitet. 
das Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft mit ihren viel
fältigen Aufgaben und Ver
antwortungen zu üben . Sozial
arbeiter und Sozialpädagogen 
sollten diesen Strukturwandel 
mittragen . Seitdem nehmen die 

Sozialarbeiter/Sozialpädago
gen im Gegensatz zu den mei
sten anderen Bundesländern 
im Berliner Strafvollzug zu
meist keine Stabsfunktion 
mehr ein . Sie sind in der 
Hierarchie integriert, über
nehmen z. B. gegenüber den An
gehörigen des allgemeinen 
Vollzugsdienstes die Aufgaben 
eines Vorgesetzten und soll
ten nach den konzeptionellen 
Vorstellungen maßgeblich an 
allen die Insassen betreffen
den Angelegenheiten, z.B. 
Entscheidungen über Vollzugs
lockerungen beiteiligt sein. 

In dem Bericht an das Berli
ner Abgeordnetenhaus wurde 
konsequenterweise mit dem 
stufenweisen Ausbau der neu
en Vollzugskonzeption auch 
die Vermehrung von Sozialar
beiterstellen im Berliner 
Vollzug gefordert. In den 
letzten Jahren ist das Abge
ordnetenhaus dieser Empfeh
lung weitgehend gefolgt. so 
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daß bis heute 1D6 Sozialar-
·beiterstellen für den Berli
ner Strafvollzug mit dem Ziel 
bewilligt wurden, den Vollzug 
durch neue sozialwissen
schaftlich fundierte Überle
gungen und Strategien neu ge
stalten zu lassen, um so die 
Institution insgesamt· nach 
Behandlungsgesichtspunkten 
auszurichten . Die Umsetzung 
dieser politischen Vorgabe 
wird jedoch von den meisten 
Entscheidungsträgern im Ber
liner Strafvollzug bis heute 
u.a . durch eine für die Be
rufsgruppe der Sozialarbei
ter/Sozialpädagogen restrik
tive Personalpolitik unter 
laufen. 

1972 verfügte der Berliner 
Justizvollzug über 53 Sozial
arbeiterstellen, die alle mit 
Sozialarbeitern besetzt wa
ren. 1982 verfügt derBer liner 
Justizvollzug über 1D6 Sozi
alarbeiterstellen, von denen 
nur 62 mit Sozialarbeitern 
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besetzt sind . 

Mit Beginn der Fremdbesetzung 
der Sozialarbeiterstellenmit 
Mitarbeitern des allgemeinen 
Vollzugsdienstes und des ge
hobenen Verwaltungsdienstes 
ist die fachlich - inhaltliche 
Entwicklung des »Berliner 
Gruppenleitermodells» weit
gehend verhindert worden . In 
der Folge ergeben sich für die 
Berufsgruppe der Sozialerbei
ter/Sozialpädagogen, die z .B. 
unter den Gruppenleitern der 
Jugendstrafanstalt Plötzen
see nur noch eine Minderheit 
darstellt, erhebliche Kon
flikte . Die Fachlichkeit von 
Sozialarbeitern/Sozialpäd
agogen in der Gruppenleiter
position ist u.a. durch eine 
systematische Ausbildung . ei
ne wissenschaftliche Refle
xionsfähigkeit in Bezug auf 
die eigene Tätigkeit (Fähig
keit zur Rollendistanz. Hin
terfragen von Alltagsver
ständnis) und eine ziel- . zu
kunfts- und klientenorien
tierte Fragestellung der Ar
beit gekennzeichnet . Sozial
arbeiter und Sozialpädagogen 
haben sich jedoch heute an 
der verwaltungsbezogenen Ar
beitsform der übrigen Grup
penleiter zu orientieren und 
erleben so eine Nivellierung 
der gesamten Arbeit im Rahmen 
des »Berliner Gruppenleiter
modells », die sich auch dar.in 
ausdrückt, daß den Gruppen
leitern in einem immer stär
ker werdendem Maße Entschei
dungsbefugnisse und -möglich
keiten entzogen werden . Da
mit ist für die Sozialarbei
ter und Sozialpädagogen in 
der Wohngruppenleiterfunk
tion ein Aufgabenprofil ent
standen, daß der beruflichen 
Qualifikation dieser Berufs
gruppe nicht entspricht und 
Berufszufriedenheit nicht 
mehr zuläßt. Dies ist ein we
sentlicher Grund für die ho
he Fluktuation von Sozialar
beitern im Strafvollzug. 
Die Berufsgruppe der Sozial
arbeiter und Sozialpädagogen 
befindet sich im Berliner 
Strafvollzug in einer defen
siven Situation . Im Span-
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nungsfeld zwischen dem Wirken 
für die Betroffenen und dem 
Eingebundensein in institu
tionelle Zusammenhänge und 
der damit verbundenen zwangs
läufigen Orientierung an 
fachfremde Normen, besteht 
für sie unter den gegenwärti
gen Bedingungen nur in einem 
sehr geringen Umfang die Mög
lichkeit als Multiplikator 
des Behandlungsgedankens für 
die anderen Berufsgruppen tä
tig zu sein und den Resozia
lisierungsauftrag durchzu
setzen. 

I HOLZAUGE SE I \IJACHSAM !I 

Dennoch sieht die Landesar
beitsgemeinschaft unter den 
gegenwärtigen gesetzlichen 
Bedingungen keine Alternati
ve zum »Berliner Gruppenlei-· 
termodell" . Die LAG kriti 
siert vielmehr, daß die fach 
liche Ausgestaltung des Mo
del ls trotz der Einführung 
von Wohngruppen verhindert 
wurde . Neben einer für die 
Durchsatzung des Behandlungs
gedankens negativen Stellen
politik, wurde im Berliner 
Strafvollzug an einer tradi 
tionell-bürokratischen Orga
nisationsstruktur festgehal 
ten , in der Sachkompetenz, 
Entscheidungskompetenz und 
die Verantwortung für den Be
handlungsbareich immer stär
ker auseinanderfallen . Sozi
alarbeiter/Sozialpädagogen 
sind jedoch nur dann in der 
Lage , die ihnen obliegenden 
Behandlungsaufgaben angemes
sen wahrzunehmen, wenn u.a. 
der bürokratische Aufbau der 
Strafanstalten eine verant
wortungsvolle Beteiligung am 
Vollzugsgeschehen nicht be
hindert. 

5 . EMPFEHLUNGEN DER I LAG' 
OBER DIE AUFBAUOR~~ISA
TION EINER TEILANSTALT IM 
STRAFVOLLZUG 

Bei allen ~achfolgenden Aus
führungen geht die LAG davon 
aus, daß das Strafvollzugsge
setz auf alle im Berliner 
Strafvollzug untergebrachte 
Strafgefangene Anwendung fin
det und somit auch Strukturen 
erforderlich sind . die die Um
setzung des Strafvollzugszie
les ermöglichen. 

Die bestehenden Strukturen 
sind dadurch gekennzeichnet, 
d~ß sie zum Teil erhebliche 
qualitative Unterschiede auf
zeigen , wie zum Beispiel zwi
sehen der Teilanstalt III der 
JVA Tegel und der Teilanstalt 
III der UHuAA Moabit . 

Dieses hat und wird auch in 
Zukunft erhebliche Unzufrie 
denheit sowohl bei allen Be
diensteten als auch Insassen 
erzeugen, so daß die notwendi
ge Zusammenarbeit aller Be
teiligten zur Erreichung des 
Vollzugszieles nur durch eine 
einheitlich, auf Team-Arbeit 
und Zielorientierung ausge
richtete Aufgabengliederung 
in allen Vollzugsbereichen 
erreicht werden kann . Die Zu
ordnung von beruflicher Qua
lifikation auf Funktionen muß 
hierbei in den Vordergrund 
gestellt werden . 

Die LAG geht davon aus, daß 

- der Teilanstaltsleiter dem 
höheren Sozialdienst, 

- der Gruppenleiter dem geho
benen Sozialdienst, 

- der Mitarbeiter beim Teil
anstaltsleiter dem gehobe
nen Verwaltungsdienst 

- der Mitarbeiter der Verwa 1-
tung dem mittleren Verwal 
tungsdienst und 

- der Gruppenbetreuer dem 
allgemeinen Vollzugsdienst 

angehören sollte, um die Ef
fizienz der nachfolgend auf
geführten Tätigkeitsme rkmale 
sicherzustellen . 



Entwurf eines Geschtiftsverteilungsplans 

TEl LANSTALTSI,E ITI'R_;_ 

I. Leitung einer Teilanstalt (Gesam t vcrnntwortung) . 

Ia LeHung der IUchLlinienkonCerenz . 

2 . Dienst:. und Fat· hnurs i c h t übet· Jas ihm un terstellte Persona l. 

3 . Uurchführung von Uiensthesprechungen und Konferenzen. 

I . Durchführung von internen Fortbildungsmaßnahmen zur Erweiterung und 
Vertiefung des Fachwissens der Bediensteten . 

S. Erlaß etncr llnusordnung (~ 161 StVoll::G) unter Berücksichtigung der 
für die GcsamLunsta I t maßgeblichen Hausordnung. 

6 . Anordnung im Beretch Sicherheit und Ordnung. 
., 

Regelung des Auf-, I in- und ~achtverschlusscs unter besonderer Berücl\
sichtigung der Wohngruppenbelangc. 

8. llurchfiihrung \On Sprechstunden(§ 108 StVollzG). 

9 . Genehm 1gung dcY Vollzugspläne (AV zu § 7 StVollzG) . 

10. Entscheiduug Ubcr llosch 1~erden von Gefangenen, so1~eit die Sc hl ußzeich
nung nicht dem Anstaltsleiter vorhellalten ist. 

11 . l:!ntscheit!ungl.'n Ober Anhal teverfügungcn in botleutenden Fällen (§§ 25 -
32 St\'ol lz(;). 

Jl. Bearbeitung von 

Strafauzeigcn gegen Gefangene unt! Stellungnahmen zu Antr~
gen auf gcrichllichc Entscheidungen (~ 109 StVollzG) so1de 

Besch,•erclcn und l'c t i t ionen von Ge fangenon. 

13. Entscheidungen Uhcr Rücksistierungen von Gefangenen. 

14. Ausübung der llisziplinurhefugnis bis zu 7 l'agen Arrest (§§ IOZ- 107 
StVollzC). 

15. Entsche i dung flbC t'dioVcrlegung von Ccfongcnen :wfgrund von lllszipli
narma l~nnhmcn oder aui' sozia l pädagog i schen Gesichtspunkten aus der TA 
in undero Vollzu&sein'heiten. 

lb . Entscheidung Ober 

-Verlegung in den offenen Vollzug (§ 10 StVoLlzG) , 
AusfUhrungcn (§ II (1) Nr. 2 und§ 12 StVollzG),. 

-Urlaub aus der llaft (§ 13 StVollzG) sofern es sich um dieersteBe
urlaubung hanJclt, 

-Urlaub, ,\usgnngundAusführungaus~o.ichtigem Anlaß und zu gcnichtli
chen Terminen (§§ 35, 36 StVollzG) und 

- rreigang (§ I I und 39 StVollzG). 

17 . Bearbeitung voui\ntr~igen jn Urlaubs-/Ausgangsangelegenheite n , die der 
Entscheidung ues Cicsamtanstaltsle l te1·s vorbehalten si nd . 

18. Wi de ITU r sowi () Rücknahme der Zulassung 

-zum Freigang (§ 11 (I) Nr . I StVol l zG), 
-zum freien llcsclülftigungsverhältnis (§ 39 StVollzG), 
- zu1· Außonbeschliftigung (§ 11 ( I ) Nr . 2 StVollzG), und 
- zur Selbstbeschäftigung (§ 39 StVollzG) . 

19 . 

20 . 

2 1. 
22 . 

23. 

l4 . 

25. 

Abschließende Bearbeitung der Stellungnahmen z.u: § 57 StGU, § 9 GnO, 
§§ 24, !6 StVollsLrO und Strafunterbrcchungsgesuchen . 

Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden, freiwilligen (externen) Jl.litar
beitcrn (§ 154 StVollzG), Tei1-t\nstaltsbcirat (§ 162StVollzG) und ln -
sassenvertrctung {§ 160 StVo l b:.G). 

Ausbi l d~ngsleitcr für Soziala r bcitc rproktikan te n. 

Abgabe von llcurtei l ungen und llienst l o i stungszeugn issen flir ßcd i cn~tc
te . Teilnahme an llcurteilungskonfcrcnzon . 

Besonde l'C Au fga bcn gemäß Haushai tsp I an und l~i rtscha f t' so nlnung ( u . a . 
Verwaltung der IlSt 681 76) . 

Bcaroeitung von Angelegenheiten der rA, die von außen an die Gcsamt
anstaltsleitung herangetragen werden. 

Bearbeitung von Angelegenheiten, dercnllcarbcitung er sich vorbehalten 
hat oder die ihm vom Gesamtnnsta ltslc i tcr !!hertragen l<~ordcn sinu. 

Z6. Durchsicht von l::ingiingen. 

27 . Teilnahme Ult Dienstbesprechungen des Gesamtanstaltslcit0rs. 



GRUf>PENLE I TER: 

1 . Leitung ci ncr Wohngruppe (Gesamtverant1~ortung). 

2 . l.irs tc 11 uns.: des Vo 1 1 zugsp I ancs , seine Durch füh1·ung und Wc i,tc 1·e nt1~ i ck-
lung nach Konfcro nzbcsch luß. 

3 . Durchführung sozi:J 1 pildagog i sche r Behandlungsmaßnahmen. 

3 . 1. Einze l gespr9che (Einzelfa llh i l fe) . 

3 . 2 . Gruppenarbe i t (u . n. Vol l vers<annnlungen , Trainingsgruppcn) . 

3 . 3. Beratung und llilfe in persönlichen Angelegenheiten der GeCangonen 
l§§ 71-75 StVo ll zG) . 

3 . ·1. Durchführung der Behandlungsuntersuchung (§ () StVollztll und Hihrung 
von ZugangsgesprHchcn. 

3.5.- Förderung der Beziehung des Gefangenen ::u AngehöriRen und ihm nahe
stehenden Personen . 

3 . 6. DurchfOhrung undl-lit1~irkung bei sozialpädagogischen ~laßnahmen (z.ß . 
Berufsförderung, lin~achsenenbildung und Freizeitgestaltung, l:rar
beitun8 eines Trainingsprogromms) . 

3 . 7 . Bearbeitung von ßesch1~erden Gefangener gegen ~litarbciter der l~ohn·
gruppe im Zusammenwirken mit dem Vollzugsdienstleiter . 

4. Mit1~irkung hci 

5. 

6. 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

- Aufnahme auf der Wohngruppe und bei Verlegung von Tnsasscn. 
- Anordnung von besonderen Sicherungsmaßnahmcn . 

Disz i pl i nunnaßnahmen. 
- Hntschc illungcn nac:.h § 29 Abs . 3 StVollzG, 
- dienRtlicho "ourtcilungen der Gruppenbetreuer . 

Ste llun gnahmen 1lZI~ . Ve rfügungsontwüTfe 

- gemäß § 57 St ra fgese tzbuch 
- gcmliß § 9 Gnadenordnung 
-gemäß§§ 1.4-26 Strnfvo ll strcckungsordnung (Straforttlndcrungsg(;)SU-

c he) . 

Koordin i c run g Jer 1\ufgahen der Gruppenbetreuet· . ~UtNirkung bei der 
dJenstllchcn Be urtei lung und Durch fü hrung regelmäßiger Di enstbe
sprechun gen mit den festgesetzten Gruppenbetreuern . 

Zusammenarbei t und Beratung der freiwilligen Mitarbeiter. 

Genehmigung bzw. Hut scheidungen 

- gemiH~ § I I St ra fvo 1 l zugsgase tz (Ausgänge) 
- gcmiiß § 13 Strafvo ll zugsgesetz (sofernesnichtdleerste Beurlau-

bung ist) 
- gemäß § IS Abs. l Strafvoll zugsgesetz 
-gemäß § lb Slrafvo ll t ugsgesetz (Festsetzung des HntlassungszeiL-

punktes) 

von Sondersprechstunden. Festsetzung und Freigabe von Überbrückungs
geld (§ S I StVol l zC) . 

Zulassung zur Außenbeschäftigung gemäß § 11 ( 1) 1'4r. 1 S t Voll zG . 

RegeJung de s llausarhei teroinsatzes in Verbindung mit dem VOL . 

Anleitung von Soz ialnrbei terpraktikanten . 

Dem dien s tr::~nghöchs ton Gruppen l eiter obliegt darüber hinaus die Vor
trctung des Tcjl<mstnlts l ejters. 

GRUPPENBETREUER : 

t. Individuelle Betreuung und Versorgung der Gefnngenen . 

z. Mitarbei t an der Durchführung des VoiJzugoR der Wohn gruppc . 

3 . ~1it 1drkung bei derBehandJung und Freizeitgcst:l ltung. Beurteilung der 
Gefangenen . 

4 . Ober1~achung cler sicheren llntel·bl'ing111lg Jc1· Gefangenen (Wohngruppc, 
Tcllanst<'llt, Außenbereich, z.B . ltöfc otc .). 

5 . Sorge für die Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der Wo hngruppe . 

() . Sorge (Ur die ReinlichkeiL der Cefungenen, fü 1· ihre Nilsehe und Klei
dung. 

7 . IVe i te rgabe vonwichtigen In format ionen llbl•r hc sondere ,\u f fäll igke i ten 
(z . B. Erkrankungen, Drogen- und Alkoholprohlematik . Selbstbeschädi
gungs- und Suizidgefährdung) . 

8 . Nit1~irkung be i Disziplinarmaßnahmen und besonderen Sicherungsmaßnahmen 
(§ 88 StVollzG). 

9 . fe 1 Lnahme an den Diens tbe sprechungcn und Kon fe ren zen des Gruppenie i
ters und Teilanstaltsleitcrs. 

10. Führung von Büchern, Listen. HnLgcgennahme von \n1rägen 
(z . B. Vormelder) . 

I I. Durchführung des§ 29 StVoll7G . 

12. Genehmigung von Telefonaten. 

13 . Erteilung von Besuchserlauhni•sen für StrafgeConAene . 

14 . Durchführung von geeig neten SportGk1iviLHton . 

15 . Anleitung von Praktikanten. 

~~~~~~~~~~-~~~-~~--------~~~~~~~~~~~ 
VOLLZUGSUlENSTLEITER: 

1. Koordinierung des Dienstablaufs unter BcrU~;ksichtlgung der Belange des 
Wohngruppenvollzuges in Abstimmung mit den Gruppcnleitern. 

2 . Vertiefung und ErNeite rung des Vollzugswissens bei den Mitorbeitern 
des allgemeinen Vollzugsdienstcs. 

3. Überwachung der Zellenkontrolle n einschlicßlil:h der Zel lcnrev isions 
bücher. 

4. Einwei sung von Dienstanfängern und f'rakt ikanten in Abstimmung mit den 
Gruppenleitern . 

5. Durchführung von Anordnungen des Teilansta lts l e iters im Bereich Si
cherheit und Ordnung . 

6. Vollzug von Disziplinarmaßnahmen (Arrest) . 

7. Beschaffung, Ven~al tung und Vorratshaltung von Dingen des täglichen 
Bedarfs (Hausmaterial) . 

8. Überwachung der Hausarbeiter. 

9 . KoorcUnierung der Gruppenarbeit (Organisation). 

10. Mitwirkung bei der dienstliche n Beurteilung der Gruppenbetreuer . 

1 1. Mitwirkung bei de r Dicnstposte nbcsetzung . 



MITARBEITER BE[ DeM TEUANSTALTSLETTI3R: 

I. Berichtswesen bei außerordentlichen Vorkommnissen. 
2. Berichtsent1Yiirfe bet Strafanzeigen gegen Strafgefangene, 

zu Anträgen auf geric ht l iche Entscheidungen (§ 109 StVollzG) und bei 
Beschwerden an den Senator für Justiz sowie Petitionen . 

3. Verwaltungsmäßige Abwicklung der Disziplinarmaßnahmen. 
4 · Verwaltungsmäßige und organ isatorisehe Abwicklung von Aus fi.ih rungen aus 

medizinischen Gründen . 
5 . Bearbeitung übertragender Aufgaben vom Anstaltsleiter, dessen Vertre-

ter und dem Teilanstaltsleiter. 
6. Oberprüfung des Buchwerks im Bereich der TA . 
7. VerfUgungsenLwürCe bei Tintscheldungen gemäß § 29 Abs . 3 StVollzG. 
8 . Belehrung der Aus(ührungsbeamten . 
9 . Bearbeitung von Angelegenheiten, die besondere Sicherungsmaßnahmen 

betreffen (I 88 StVollzG) soweit sie nicht dem Sicherheitsbeauftrag
ten Obertragen sind. 

10. Mitwirkung bei der Dienstaufsicllt über die Mitarbeiter des allgemei
nen Vollzugsdienstes unc.l des mittleren Verwaltungsdicnstes. 

I I . Teilnahme an den Dienstbesprechungen des Teilanstaltsbereichs . 
12 . Bearbeitung von Beschwerden Gefangener gegen Mitarbeiter des mi ttle

ren VolJzugsdienstes. 
13 . Anhörung von Gefangenen. 
14. Bearbejtung von Stra(ortsänderungs gesuchen in Zusammenarbeit mit dem 

zuständigen Gruppenleitcr. 
15 . Entwürfe ·von dienstlichen Beurteilungen und Führungs- und Leistungs

berichten von Bediensteten des mittleren Verwaltungsdjenstes. 
16. Entscheidung Ober das Anhalten von Schreiben gemäß § 3'1 StVollzG . 

FUNKTIONIERENDE FUNKTIONER 
UNO EIN ANGENEHMES ARBEITS· 
KLIMA GARANTIEREN EINE SEiiR 
FREUNDLICHE BEDIENUNG AUCH 
IM TEGELER STRAFVOLLZUG . 

TEILANSTALTSBÜRO (VERWALTUNG): 

·1. Durchsicht und Verteilung aller ßingüngc auf die Sachbearbeiter , Vor
lage der Eingänge beim Teilanstaltsleiter auf Anot·dnung . 

2. Erteilung von Besuchserlaubnissen für Strafgefangene . 
3. Entgegennahme von Wünschen und Anregungen der Ge fangencn und die Wei 

Cerleitung an die zuständigen Sachbearbeiter . 
4 . Bearbeitung rein büromäßig zu erledigender Sachen 

- Auskünfte 
- RUckfragen 
- Erinnerungen 
- vordruckmäßiger Schriftwechsel 
- Zwischenverfügungen, die Fragen untergeordneter Art klären sollen 
- Fd sten 
- Benachrichtigungen 
- Ausstattung des llaftraumes 
- persönlichel· Besitz 

Uhren, .Schmuck , Bildet· 
- Einzelrundfunkempfang 
- Einzelfernsehempfang 
- Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Pakete , 
in Zweifelsföllen ist die Entsche idung des TeilanstaltsJeiters herbei
zuführen. 

5. Bearbeitung II'On Schaden- und Verlustmcldlmgen. 
6 . Bearbeitung der Sport- und anderen Unfälle von Gefangenen, soweit. 

nicht Arbeitsunfälle. 
7. Mithilfe bei der Benrbeitung folgender Sachen : 

a) für den Gruppenleiter 
- Urlaub 
- Ausführung 
- Verlegung 
- gerichtliche Termine 

b) EUr den Mitarbeiter beim TeilanstaltsleiteT 
- Anhalteverfügungen 
- besondere Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlauf "besondere Beobach-

tung", Verständigung des Anstaltsarztes, Gruppenleiters und 
Geistlichen bei Selbstbeschädigungen) 

- Disziplinarmaßnahmen (Klärung des Sachverhalts, Anhörung der Re
teiligten, Fertigung von Niederschriften und Vermerken) . 

8. Führung des Buch"'erks der Verwaltung (Verzeichnis der Disziplinarmaß
nahmen, Verzeichnis t.lcr besonderen Sicherungsmaßnahmen, Verzeichnis 
der Entweichungen . 

9. Bevorratung und Ergänzung des Bürobedarfs ein schließlich der Vordrucke. 

10. Fertigung von Protokollen der Dienstbesprechungen. 

Hier wird zwarviel gemacht. 
aber was gemacht wird, ist nicht zu gebrauchen 



ENTWURF E !NHR RlCllf!.!tiiENKONFHRI:NZ SOWIE ZUGANGS- UND VOLL.ZliGSPLANKONFU-. 

RENZ Glif'>1ÄSS j_ l59 ~TVQ.l.I.Z!L 

Durch dio Entscheidung der Konferenzen (R>ichtlinien-, Zugangs- unJ Vo ll 
zugsplankonfercnzen) bleibt die Vcn·antwortung des TeilanstnHsleitcl's un
berührt . 

R ICIITI. TN LENKONF~RENZ: 

Im Rahmen <licsor Konferen z sind unterbesonderer Bcrücksit:htigung ucrVcr
l>':lltungsvorgahcn slimtlichc AngelegenhoitcnderVollzugsgcsta ltung ftlr· ei
ne Tci.lnnstul t Hhschl icßcnd zu beraten und zu entscheiden. 

Die Zustiindigkeit der Richtlinienkonferenz ist dann gegeben, wcnnJieAn
gclcgenhcit von grundsiitzlichcr Bedeutung bz1i . der Regelungsgehalt ~;·ohn
gruppenübergreifcnd ist. 

~amentlich rege I t die Richtl inicnkonferenz folgende Angctegcnhci tcn: 

- inner! iche Ausgestul t ung des l~ohn_gruppenvollzuges . 
- Erarbei tung und hz'w. Umsetzung von K,on;;eptionen. 
- llurch fi.lh rung von soz ia 1 p/ldagog i sehen 'laßnahmen (Gruppena rbe i t. Zusammen-

arbeitmit frl'iwilli"!cn 1-litarbcitern, lint~>icklungundnurchfilhrunp, eines 
Trainingsprogrumms, Gemcdnschaftssprechstunden, Fi.lmiJ ienmoetim:s, Rege
lung der Freizeit, Nnchtvcrschluß; gemeint sind hier Fragen von grund
slitzlichcr Bedcu1ung und nicht Entscheidungen im Hinzelfall). 

-Grundsatzfragen der Ausgestaltung der llafträume. 
-Sicherheit und Orunung, sowei t die Behandlung der Insassen bcrUhrt 1~ird. 
- sämtliche Naßnahmen der Gruppenlelter, die wohngruppenOborgreifendcn 

Charoktcr huben (l!inhcltlichkeit von Regelungen). _ 

Auf der einmal im~·lonat stattfindenden Richtlinienkonferenz haben folgen

de Bedienstete teilzune hmen: 

- 'l'e ilansta ltsleiter 
-vier Gruppenleiter (llelegntionsprinzip) 
- vier Cruppcnbctrcucr (Oclegationsprinzip) 
- der Vol lzugsdicnstlultcr 
-Mitarbeiter beim l'cilnnstaltsleiter. 

Die Anzahl dcrKonferenzteiln<:hmcr wird sich je11eils erhöhen, ~~cnn ano.lcrc 
Uienstkrtlflc (insbesondere der Arbcitsverwaltung, PUdagogischer U&enst, 
Sicherheitsbcauflragtc) aus aktuellem Anlaß zu Sachcrörlerungen hinzuge
zogen werden müssen. llicse haben dann ebenfalls Stimmrecht , wenn ihre Zu
stündigkeit gegeben ist. 

Die Richtlinienkonferenz kann vom Teilanstaltsleiter auch aus besonderem 
Anlaß einberufen werden. 

Tn Jen fällen, in dencndcrTeilanstaltsleiter den BeschlOssen der Konfe
renz nicht bereits innerhalb der Konferenz zustimmt, gelten diese als ,::e
billigt, wonn der Teilanstaltsleiter nicht innerhalb von 3 l~erkta&.!!)_ eine 
andere hntscheidung tri.fft. llie aiHieichende Entscheidung 1st zu begrUndt>n 
und der Konferenz bckannt.zugebcn. 

Der Teilanstalts Lei tcr h:lt unverzüglich nach der Richtl inienkonfcren~ den 
Gesamtanstaltsleiter zu informieren. 

************* 

ZUGANGS- UNU VOLLZUGSPLANKONfERENZ: 

Zta Aufs te 11 ung und Oberprüfung des Vol l zugsp 1 nnes sind Kon rerenzen durch
zufUhren. Oie Richtlinien z u § 7 StVo ll zG sind zu berücksichtigen. 

Nament Li eh regelt die Zugangs- ~•nd Vo 11 zugspl ankon rc ren z folgende Angele
genheitcn: 

-Offener und geschlossener Vollzug (§ 10 StVollzC) . 
- Lockerungon des Vol l zuges (§ II StVo II zG) . 
-Entscheidung über die UrlaubsfähigKeit (§ 13 SLVo l lzG). 
- lintscheidung Ubcr den Zeitpunkt ocr l!nllaS$11ngsvot·hereitungon (§ 15 St-

VollzG). 
- Freies Beschäftigungsverhältnis, SelbstheschHftigungen (§ 39 StVollzG) 

und ... 
-Arbeit-, Ausbildung- und Weiterbildungsangelegenheitcn. 

lm Rahmen der Zugangs- und Vollzugsplankonferenzen sind Stellungnahmen zu 
§ 57 StGB und§ 9 Gnadenordnung abschließend zu erörtern . Außerdem sind 
crfordorl ichc Disziplinarmaßnahmen im Rahmen dieser Konferenz zu beraten . 

~EH~IER DER ZUGANGS- UND VOLLZIISPLANKOtWI;RENZ : 

- Zuständiger Gruppenleitcr, 
- zuständige Gruppenbetrouer . 

Dle Anz.ahl der Konferenzteilnehmer 1~ird sich jeweils et•höhen , wenn andere 
Dienstkräfte (Arbeitsvcrwaltung, PUdagogischer Dienst, Sicherheitsbeauf
tl·agtc) aus aktu,ellem Anlaß zu Sachcrörterungon hinzugezogen werden müs
sen . 

Der Tellanstaltsleiter ist jederzeit herechUgl, nn den Konferenzen teil
zunehmen. 

Der Vollzugsplan ist abschließend dem Teilanstaltsleiter zur Genehmigung 
vorzulegen . 

SPRUCH EINES GEPLAGTEN 
Tl ILANSTALTSLEITERS, ALS 
ER OIE ''UNGEHEUERLICHEN" 
VORSCHLÄGE OER 'LAG' ZUR 
KENNTNIS GENOMMEN HATTE 
UNO SCHON SEINE FELLE 
( KOrFETENZEN l \.JEGSCHWIM
I'EN SAH . 



(7) Ausbau von Alternativen 
zum Strafvollzug und Abbau 
der Oberbelegung in den Ber-

~ liner Justizvollzugsanstal
ten . 

{B) Trennung von Außensiche
rungsaufgaben und Betreuungs
aufgaben für den allgemeinen 
Vollzugsdienst . 

(9) Umgehender Abbau der 
~~ .... Fremdbesetzungen von Sozial

6 . FORDERUNG DER I LAG I ZUR 
VERÄ!\JDER~G DER BEfiAND
LUNGS- ~~BETREUUNGSSITU
ATION IH BERLINER STRAF
VOLLZUG 

(1) Erstellung und Umsetzung 
einer Vollzugs- und Behand
lungskonzeption für den ge
samten Berliner Strafvollzug . 

(2) Umgestaltung der Organi
sationsstruktur~er Strafan
stalten und Aufgliederung der 
großen StrafansLalten in 
kleine, überschaubare Einhei
ten . Schaffung einer Organi
sationsform , die den Vorrang 
von Behandlungsmaßnahmen ge
genüber bürokratischen Rege
lungen ermöglicht und den 
Strukturen vergleichbarer So
zialadministrationen ent
spricht .. 

(3) Schaffung von Arbeitsbe
dingungen , dieinterdiszipli
näres "Teamwor k" ermöglichen 
und u .a . die Anstaltsleitun
gen in die Lage versetzt, ih
re eigentliche Führungsaufga
be - die Koordinierungs- und 
Leitungsfunktion wahrzu-

arbeiterstellen und ein in
tensives Bemühen um die Ein
stellung von zusätzlichen So
zialarbeitern. 

( 10) Festsetzung der "Fall
zahl" für einen Gruppenleiter 
in behandlungsintensiven Be
reichen und in der Arbeit mit 
besonderen Problemgruppen 
(Frauen- und Jugendstrafvoll
zug, sozialtherapeutische 
Vollzugsbereiche und Berei
che für Drogenabhängige) au~ 
max. 15; in den übrigen Be
reichen auf max . 30. 

( 11) Stärkerer Ausbau von in
terdisziplinären Fortbil
dungs- und Supervisionsmög
lichkeiten . 

(12) Absicherung von pädago
gischen Inhalten in den Ju
s~izvollzugsanstalten durch 
die Jberpahme von Leitungs
aufgaben durch qualifizierte 
psychosoziale Fachkräfte. 

nehmen . · V.<.e. 

ANLAGE 

STELLUNGNAHME DER 'LAG' - BER
Ll N ZUR FLUKTUATION BE I DEN 
FACHDIENSTEN IN DEN BERLINER 
STRAFANSTALTEN. 

Anders als bei denme i sten an
deren Berufsgruppen, d i e in 
Strafanstalten tätig s ind , 
i st der Wechsel des Arbe i ts
feldes für die Berufsgruppe 
der Sozialarbeiter/Sozia l
pädagogen unte r professions
spezifischen Gesichtspunkten 
ein normales und auch fach -
1 ich wünschenswertes Ereig
nis. Häufig streben Soziala r
beiter/Sozi a 1 pädagogen in de r 
Organisation ke ine Ka rri e re 
an, stattdessen bemühen s ie 
sich darum, ihre Erfahrungen 
durch eine Tätigkeit in un
terschiedlichen Arbeitsfel 
dern und unterschied! ichen 
Klientengruppen zuen·Jeitern , 
um so iM Laufe einer langen 
Berufssozialisation ihr Re
pertoireanMethoden, an Wis
sen und an Haltungen zu ve r
tiefen. 

Die Fluktuation von Soziala r
beitern/Sozialpädagogen im 
Ber l iner Justizvol l zug in den 
letzten Jahren ist jedoch 
weitgehend durch andere Ursa
chen gekennze i chnet : 

(4) Übertragung bzw . Oelega- Vo4~4etzunge.n·~~~~~ 
tion von Entscheidungskompe- 1 OÜJt de.n ge.6UZ-
tenzen , die jedem Bedienste- mä/Uge.n. S.tlutß-
ten bzw . jedem Gremium die voltzug m~4e.n. 
Funktionen und Befugnisse ~t ge.ßo4d~ 
einräumen , die zur Bewälti- ..,~~~~._.,,_ wrvr.de.n. Wei.c.h 
g!Jng der übert ragenen Aufga- un Hohn! 
ben erforderlic~ sind. 

(S) Auflösung der Sicher
heitsgruppen in allen Berli
ner Justizvol l zugsanstalten. 

(6) Stärkerer Ausbau des of~ 
fenen Vollzuges bei gleich
zeitigem Abbau von Haftplät
zen im geschlossenen Vollzug . 
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Nach Einführung des Straf 
vol l zugsgesetzes wurde in 
Ber l in der Versuch unternom
men, durch e ine erheb I iche 
Vermehrung von Sozialarbei 
terste 11 en den Vo 11 zug zu re
formieren und den gesetzl i 
chen Erfordernissen anzupas 
sen. DieSenatsverwaltung hat 
es jedoch bis heute versäumt, 
dieerforderlichen organisa
tionsstrukturellen Änderun
gen in den Berliner Strafan
stalten durchzuführen, die 
erst eineneffektiven und me
thod i sehen Einsatz dieser Be
rufsgruppe möglich gemacht 
hätte. Sie hat stattdessen den 
neu eingestellten Sozialar
be)tern Arbeitsplätze in bü
rokratischen Organisations
strukturen zugewiesen, die -
damals und auch heute noch -
ganz wesentlich nicht auf ei
nen Behandlungsvol lzug, son
dern auf einen Verwahrvollzug 
ausgerichtet sind. 

Statt Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, die ''Teamwork'' er
möglicht hätten , die großen 
Strafanstalten in kleine 
überschaubare und selbststän
dige Einhei t enaufzugl iedern 
oder auch den pädagogischen 
Behandlungsauftrag durch qua-
1 ifizierte psychosoziale 
Fachkräfte in Leitungsposi 
tion abzus i ehern, hat die Se
natsverwaltung die sich not
wendig ergebenden - struktu
relle bedingten - Konflikte in 
den Strafanstalten den jewei-
1 igen Sozialarbeitern angela
stet. Ihnen wurde unter
stellt, daß sie nicht fähig 
oder gar nicht bereit waren 
sich kooperativ gegenüber den 
anderen am Vollzug bete i lig
ten Berufsgruppen zu verhal
ten . Aufgrund dieser mange 1 n
den Unterstützung durch die 
Entscheidungsträger sah sich 
eine Reihe von Sozialarbei 
tern, die ja mit dem Auftrag 
e i nges te 11 t wo rdenwaren "den 
Vollzug zu verändern", n icht 
mehr in der Lage den gesetz-
1 i chen Behand 1 ungsauft rag um
zuse t zen . Keiner dieser Sozi 
alarbeiter hat sich jedoch 
grundsätz lich gegen die Not
wendigkeit und die Möglich-
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kei t von Sozialarbeit im 
Strafvollzug ausgesprochen. 
Gerade die Kündigungen von 
ganzen Gruppen von Sozialar
beitern und Sozialpädagogen 
zeigt noch einmal denVersuch 
durcheineöffentliche Aktion 
die Entscheidungsträger von 
der Notwendigkeit von Verän
derungen in den entsprechen
den Strafanstalten zu über
zeugen. 

Die Senatsverwa 1 tung ist die
sen Uberlegungen jedochnicht 
gefolgt. Vor die Wahl ge
stellt, die Durchsetzung des 
Behandlungsvollzuges durch 
tiefgreifende Veränderungen 
der Organisation zu ermögl i
chen, oder aber dieses Pro
blem durch einen weitgehenden 
Verzicht auf Sozialarbeit und 
Sozialpädagogen zu entschär
fen, hat sich die Senatsver
waltung für Letzteres ent
schieden. Frei gewordene Sozi
alarbeiterstellen wurden und 
werden in der Rege 1 mit Ange
hörigen desallgemeinen Voll
zugsd i ens tes oder des gehobe
nen Verwaltungsdienstes be
setzt. Bemühungen um die Neu
einstellung von Sozialarbei 
ter (z.B. Anzeigen in Tages
zeitungen oder Fachzeit
schriften) gibt es kaum. ln 
vielen Bereichen stellen So
zialarbeiter und Sozialpäd
agogen nur noch eine Minder
heit unter den Gruppenleitern 
dar. ln der Folge wurden die 
Aufgaben eines Gruppenleiters 
den Mög 1 i chke i ten der anderen 
Berufsgruppen angepaßt. Ent 
scheidungskompetenzen wurden 
weitgehend entzogen und die 
BedeQtung der fachlichen 
Stellungnahmen entwertet. 

Heute stellt der Berliner 
Strafvollzug kein adäquates 
Arbeitsfeld für Sozialarbei
ter/Sozialpädagogen mehrdar, 
weil sie sich nicht mehr in 
der Pos i tion eines Gruppen
leiters im Sinne des 2. Be
richts des Berliner Senats 
über die Situation im Berl i
ner Strafvollzugvom2.2 . 1973 
befinden. Stattdessen müssen 
sie sich als Gruppenleiter 
mit Aufgabenprofilen ausein
andersetzen, die nicht. ihrer 

fachlichen Qualifikation ent
sprechen. 

Es ist unterdiesenUmständen 
nicht verwunderlich, wenn So
zialarbeiter und Sozialpäd
agogen aus dem Strafvollzug 
herausgehen und sieh neue Ar
~eitsfelder suchen, in denen 
Arbeitsbedingungen und über
tragene Aufgaben ihren Kompe
tenzen und Fähigkeiten ent
sprechen. Eine Veränderung 
dieser Situation istnur mög-
1 ich, wenn sich dieEntschei 
dungsträger im Berliner Ju
stizvollzug Willens und auch 
inderlage zeigen, dieStraf
anstalten so zu verändern, 
daß der Behandlungsauftrag 
gegenüber bürokratischen Re
gelungen grundsätzlich den 
Vorrang erhält, um so den So
zialarbeiter/Sozialpädagogen 
ein Aufgabenfe 1 d zu eröffnen, 
daß denen vergleichbarer So
zialadministrationen ent
spricht. 
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~lonika Sp<•n: 

Petra Ke 

H>l itikerin uus B<•t ruflC.•n lwit 

~1on ika Sperr 

PETRA KELLY 

C. Bertelsmann 

Petra Kelly, für viele, 
vor allem junge Nenschen, ei
ne der faszinierendsten Frau
en der bundesdeutschen ~ach
kriegsgeneration, ist inter
national als Sprecherio der 
europäischen Ökologie- und 
Friedensbewegung anerkannt. 

Geboren wurde sie 1947 in 
Günzburg a.d. Donau . 1960 
übersiedelte die Familie in 
die USA. Es folgte der High
school-Besuch, das Studium 
der Politischen Wissenschaf
ten und eine Lehrtätigkeit 
als Dozentin in der American 
University, Washington . Vom 
1.10.1973 bis 1983 war Petra 
Kelly Verwaltungsrätin beim 
Wirtschafts- und Sozialaus
schuß der EG. Am 6. März 1983 
wurde sie als Abgeordnete 
der GRÜNEN in den deutschen 
Bundestag gewählt . 

Seit 1970 aktiv in der eu
ropäischen Friedensbewegung 
und seit 1972 innerhalb des 
BundesverbandesBürgerinitia
tiven Umto.•eltschutz tätig, ge
hört Petra Kelly zu den }1it
initiatoren des Krefelder Ap
pells gegen die Stationierung 
von Pershing-li-Raketen und 
Marschflugkörpern in Mittel
europa. 

Angesichts ster bender Wäl
der, zu Kloaken verkommender 
Flüsse und Meere und einer 
den Frieden gefährdenden Rü
stungspolitik in beiden Mili
tärbündnissen dürfte es sich 
bei den GRÜNEN kaum um ein 
kurzfristiges Phänomen han
deln. Eine ebenso sensible 
wie entschiedene Frau wie 
Petra Kelly \-lird in dieser 
Bel-legung auch in Zukunft eine 
bedeutende Rolle spielen. 

Monika Sperr verbrachte 
einige }fonate bei Petra Kelly 
in Brüssel und Nürnberg, hat 
mit ihr gelebt, gesprochen, 
das ganze umfangreiche doku
mentarische Material aufge
arbeitet, um eine literari
sche Biographie über sie als 
Frau und als Politikerin zu 
schreiben. 

-lop-

Willy Breinholst 

<immer 
mitder~he! 

Wie man Mitmeascben 
und ude~ Tueteen dt!i Alltags auf 

die leitbte SdloJter nimmt. 

Wil ly Br einholst 

U!MER MIT DER RUHE! 

Scherz-Verlag 
Bern, München, Wien 

Geben wir ' s ruhig zu : I-las 
uns im Alltag so oft zur Ra
serei bringt , ist eigentlich 
nicht die Politik , selten die 
vielzitierte Schwiegermutter 
und noch weniger das Wetter . 
Es ist doch in erster Linie 
die vermaledeite Tücke des 
Objekts - der im dümmsten 
Augenblick abspringende Man
schettenknopf, die leere Au
tobatterie, wenn man ohnehin 
zu spät dran ist , das verges
senen Portemonnaie bei der 
Abendeinladung . Bagatellen? 
Aber nein! Die Folgen solchen 
Hißgeschicks können unermeß
lich sein. 

Sie können aber auch ver
gnüglich sein. Willy Brein
holst jedenfalls hat be
schlossen, immer und überall 
das Beste daraus zu machen 
und hiermit seiner großen Le
sergemeinde zu ~utz und From
men vorzulegen: Komisches und 
Urkomisches aus den Alltag 
eines Normalbürgers im Tr ott 
zwischen Haus, Garage und Bü
ro. Eines Normalbürgers, der 
mit vor Kälte zitternden 
Zündkerzen zurechtkommem muß ; 
der eisern versucht , sich das 
Rauchen abzugewöhnen; der 
sich nicht im Selbstbedie
nungsrestaurant zurechtfin
det. Was unsereins plagt und 
belästigt, wenn es um die Be
wältigung alltäglicher, aber 
nervenaufreibender Probleme 
geht, wird von Willy Brein
holst augenzwinkernd in die 
richtigen Proportionen ge
bracht. Hallo, nimm's nicht 
so tragisch, heißt die Devi
se. Und die wollen wir ganz 
ernst nehmen. 

-lop-
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A) HAUS V 
ß) KRANKENHAUS 
C) HAUS 1 li 
D) HAUS II I /E 
E) SPRECHZENTRUM 
F) WIRTSCHAFTSGEBÄUDE 
G) TRAFO 

P) VERSORGUNGSBEREICII 
- WIRD GERADE GEBAUT -

W) WERKSTÄTTEN 
R) PFORTE 
Q) BEAMTENHÄUSER 

H) VERWALTUNG/KI RCHE ---------
I) HAUS II 
K) TURNHALLE 
L) HAUS IV 
M) SCHULZENTRUM/VERWALTUNG 
N) HAUS 1 
0) SICHERHEITSABTEILUNG 
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